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Interessante Veranstaltungen

Das Programm steht im Internet 
unter www.vdw-rw.de oder 
www.ifg-muenster.de zum  
Download bereit.

14. Symposium „Perspektiven für Wohnungsgenossenschaften“

Am 7. Oktober 2009 findet in Münster 
das 14. Symposium der gemeinsamen 
Veranstaltungsreihe „Perspektiven für 
Wohnungsgenossenschaften“ des VdW 
Rheinland Westfalen und des IfG Insti-
tut für Genossenschaftswesen Münster 
statt. Es steht unter dem Motto „Fit für 
die Zukunft – Personalmanagement 
und energetische Sanierung“.

Auch wenn sich aktuell vieles um die 
Finanz- und Wirtschaftskrise dreht, 
darf die langfristige Entwicklung der 
Wohnungsgenossenschaften nicht in 
den Hintergrund treten. Nur wer heute 

vorsorgt, wird fit für die Zukunft sein. Eine 
entscheidende Zukunftsaufgabe ist ein adä-
quates Personalmanagement. Schon heute 
zeigt sich Handlungsbedarf, denn es wird 
zunehmend schwieriger, geeignetes Perso-
nal zu finden. 

Darüber hinaus sind die Wohnungsgenos-
senschaften, wie die gesamte Wohnungs-
wirtschaft, mit dem Thema „Energieeinspa-
rung“ konfrontiert. Wer in diesem Bereich 
zukunftsweisende Projekte entwickelt, wird 
im Wettbewerb beste Chancen haben. 

Das 14. Symposium behandelt Themen wie:

π � Personalmanagement bei Woh-
nungsgenossenschaften

π � Wohnungsgenossenschaften als at-
traktive Arbeitgeber

π � Wirtschaftlichkeit von energetischen 
Modernisierungen

π � Gründung von Energiegenossen-
schaften 

Treffpunkt Hausmeister in der Wohnungswirtschaft 

„Der Hausmeister als Visitenkarte“ ist 
das Leitthema des nächsten „Treffpunkt 
Hausmeister“ in der gleichnamigen ge-
meinsamen Veranstaltungsreihe des VdW 
Rheinland Westfalen, VdW südwest und 
VdW saar am 30. und 31. Oktober 2009 in 
Bochum.

In der Veranstaltung sollen Hausmeister 
in Wohnungsunternehmen mit Lösungs-
strategien vertraut gemacht werden, wie sie 
Beschwerden von Mietern und Konflikten 
erfolgreich in der Praxis begegnen können.

Zur Verbesserung dieser auch interkul-
turellen Fähigkeiten bietet die zweitägige 
Veranstaltung kurze Vorträge und Dis-
kussionen, aber im Wesentlichen Fallbei-
spiele, Rollenspiele und Gruppenarbeiten 
an.

Es werden Kenntnisse und Übungen 
zur Erleichterung der täglichen Arbeit 
angeboten, die zu einer Verbesserung im 
Umgang mit den nicht immer einfachen 
Kunden führen sollen. Die Mitarbeiter sol-
len auf bestimmte Situationen vorbereitet 

Nähere Informationen im gemein-
samen Vier-Länder-Büro des VdW 
Rheinland Westfalen, VdW südwest 
und VdW saar bei 
Sascha Lankes 
Tel.: 069 97065-144
E-Mail:  
sascha.lankes@vdwsuedwest.de

sein, um Überraschungen im Quartier 
weitestgehend zu vermeiden. 

Treffpunkt Ehrenamt in Genossenschaften

Die traditionellen Informationstage 
des VdW Rheinland Westfalen und 
des VdW südwest für ehrenamtliche 
Organmitglieder von Wohnungsgenos-
senschaften finden in diesem Jahr an 
folgenden Terminen und Orten statt:

π � 6./7. November 2009 in Fulda
π � 13./14. November 2009 in Bad Neu-

enahr
π � 20./21. November 2009 in Münster 

(zwei parallel tagende Gruppen)

In den Veranstaltungen soll über aktu-
elle, die Wohnungsgenossenschaften 
betreffende Fragen diskutiert und über 
wohnungswirtschaftliche wie auch 

rechtliche und organisatorische Belange 
informiert werden. Die „Treffpunkte“ sollen 
auch die Zusammenarbeit zwischen haupt- 
und ehrenamtlichen Organmitgliedern stär-
ken. Aus diesem Grund sind auch hauptamt-
liche Vorstandsmitglieder herzlich willkom-
men. Die diesjährigen „Treffpunkte“ werden 
sich mit folgenden Themen befassen:

π � Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
π � Möglichkeit zur Reduzierung der Wohn-

kosten im Alter – Sparen in Genossen-
schaftsanteilen

π � Wohntrends 2020
π � Aktuelle Gesetzgebung zur energetischen 

Sanierung
π � Workshop: Erfolgreiche Leitung einer Mit-

Nähere Informationen im Vier-
Länder-Büro des VdW Rheinland 
Westfalen, VdW südwest und  
VdW saar bei  
Dr. Gerhard Jeschke 
Tel.: 0211 16998-25
E-Mail: g.jeschke@vdw-rw.de

glieder- bzw. Vertreterversammlung
π � Aktuelles Mietrecht unter Berück-

sichtigung genossenschaftlicher 
Besonderheiten

π � Forderungsmanagement – Was tun, 
wenn das Mitglied in Zahlungs-
schwierigkeiten gerät?
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BSI zur Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie

„Die Europäische Union ist auf dem bes-
ten Weg, das Subsidiaritätsprinzip auszu-
hebeln.“ Dies sagte der Vorsitzende der 
BSI Bundesvereinigung Spitzenverbände 
der Immobilienwirtschaft, Dr. 
Rolf Kornemann, anlässlich 
der Beratungen des Bundes-
tagsausschusses für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung zur 
Novellierung der EU-Gebäude-
energieeffizienzrichtlinie.

Die BSI forderte die Bundes-
regierung auf, diese Entwick-
lung in Brüssel zu stoppen. 
Investitionen in Neubauten 
und in den Bestand würden 
sonst zunehmend unwirt-
schaftlich. 

Die EU plant, europaweite Standards 
für die Berechnung der Mindestanforde-
rungen an die Gesamtenergieeffizienz und 
für die Ermittlung der Wirtschaftlichkeit 
energiesparender Maßnahmen von Ge-
bäuden festzulegen. Diese Anforderungen 
würden von der Kommission in regelmä-
ßigen Abständen überprüft und die Richt-
linie gegebenenfalls verschärft. „Damit legt 

EU plant Verletzung des Subsidiaritätsprinzips 
Mit all diesen Verschärfungen wird die EU 
nach Kornemanns Worten vor allem errei-
chen, dass noch weniger investiert wird. 
Die Fülle von Anforderungen, die auf EU-, 
nationaler, regionaler und kommunaler 
Ebene an die Energieeffizienz von Ge-
bäuden gestellt werde, verunsichere und 
überfordere Immobilieneigentümer. „Die 
EU sollte in diesem Politikfeld Rahmen-
bedingungen aufstellen. Den Mitglieds-
staaten muss vorbehalten bleiben, die 
konkreten energetischen Anforderungen 
an Wohngebäude festzulegen und deren 
Einhaltung zu überprüfen“, forderte der 
BSI-Vorsitzende. 

Für das weitere Gesetzgebungsverfahren 
ist nun der Europäische Rat – also die 
Mitgliedsstaaten – gefordert, sich auf ei-
nen „Gemeinsamen Standpunkt“ zu eini-
gen. Nach dessen Vorliegen müssen sich 
das Europäische Parlament und der Rat 
auf einen gemeinsamen abschließenden 
Gesetzestext einigen und die Richtlinie 
gemeinsam verabschieden. Es ist das er-
klärte Ziel der zukünftigen schwedischen 
Ratspräsidentschaft zu erreichen, dass die 
neue Richtlinie bis Ende 2009 endgültig 
beschlossen wird.�

Dr. Rolf Kornemann, 
Vorsitzender BSI

die EU indirekt die Anforderungen an die 
Energieeffizienz in den Mitgliedsstaaten 
fest. Dies ist mit dem Subsidiaritätsprinzip 
nicht vereinbar. Auf die Wohnungs- und 

Immobilienwirtschaft kämen 
dann aus der EU regelmäßig 
neue energetische Anforde-
rungen zu, die wirtschaftlich 
nicht zu verkraften seien!“, 
befürchtet Kornemann. 

Der Richtlinienentwurf ver-
langt weiter von den Mitglieds-
staaten, ein bürokratisches 
Kontrollsystem einzuführen, 
sodass ausgestellte Energie-
ausweise strenger überprüft 
werden können. Der Entwurf 
sieht zudem vor, dass in den 
Energieausweisen Moderni-

sierungsempfehlungen abgedruckt wer-
den, die auf festgelegten Wirtschaftlich-
keitsberechnungen basieren. Zentrale  
Energiekennzahlen eines Gebäudes sollen 
zudem zwingend in Immobilienanzeigen 
veröffentlicht werden. Gleichzeitig soll die 
bisherige Regelung gestrichen werden, 
nach der Energieausweise nur der Infor-
mation dienen.

Mehrwertsteuer auf Handwerkerleistungen ermäßigen 

Forderung der BSI

„Der Weg für eine Absenkung des 
Mehrwertsteuersatzes auf Handwer-
kerleistungen ist frei. Deutschland sollte 
ihn nun auch gehen.“ Dies sagte Dr. 
Rolf Kornemann, Vorsitzender der BSI 
Bundesvereinigung Spitzenverbände 
der Immobilienwirtschaft nach einer 
entsprechenden Entscheidung des EU-
Ministerrates. Die Erfahrungen in Frank-
reich ließen positive Wirkungen auf dem 
Arbeitsmarkt erwarten.

Der EU-Ministerrat hatte Anfang Mai 
2009 entschieden, den Mitgliedsstaaten 
die Anwendung des reduzierten Mehr-
wertsteuersatzes auf zusätzliche Dienst-
leistungen zu erlauben. Für arbeitsin-
tensive Dienstleistungen, beispielsweise 

für Handwerkerleistungen an Wohnim-
mobilien, dürfen die Mitgliedsstaaten 
künftig den ermäßigten Mehrwertsteu-
ersatz anwenden. 

Kornemann wies darauf hin, dass selbst-
nutzende Eigentümer bereits heute von 
Steuererleichterungen profitierten. Sie 
könnten für Arbeiten eines Handwerkers 
an der Immobilie einen Steuerabzug bei 
der Einkommensteuer beanspruchen. 
Dieser betrage 20 Prozent der Arbeits- 

und Fahrtkosten, maximal 1.200 Euro 
jährlich. Der Steuerabzug komme der-
zeit aber nicht Vermietern zugute. 

„In Frankreich waren die Erfahrungen 
mit der Steuerermäßigung bei Reparatur 
und Renovierung von Wohngebäuden 
durchweg positiv“, erläuterte Korne-
mann. Nicht nur die Umsätze seien 
gestiegen, sondern auch die Zahl der Be-
schäftigten in der Baubranche und den 
örtlichen Handwerksbetrieben. Inner-
halb von nur zwei Jahren seien 43.000 
zusätzliche Arbeitsplätze entstanden. 
Gleichzeitig sei auch die Schattenwirt-
schaft zurückgegangen. Für die Verbrau-
cher habe die Mehrwertsteuersenkung 
zu sinkenden Endpreisen geführt. 
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Höhere Entsorgungskosten verhindert

Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes

Die Entsorgung von Bauabfällen und 
Bauschutt soll nun doch nicht teurer 
werden. Einer entsprechenden Pas-
sage in dem vom Bundestag bereits 
beschlossenen Gesetzentwurf zur 
Novellierung des Wasserhaushaltsge-
setzes stimmte der Bundesrat in seiner 
Sitzung am 15. Mai 2009 nicht zu. 

Im Vorfeld der Sitzung des Bundes-
rates hatten sich die Verbandsdirek-
toren des VdW Rheinland Westfalen, 
Burghard Schneider, und des VdW 

südwest, Dr. Rudolf Ridinger, mit ei- 
nem entsprechenden Petitum an die 
Landesregierungen in Hessen, Nord-

rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 
gewandt (s. VM, Ausgabe 6/09, S. 16).

In Antwortschreiben der rheinland-
pfälzischen Umweltministerin Mar-
git Conrad und aus dem nordrhein-
westfälischen Umweltministerium 
wurde den Verbänden jetzt mitge-
teilt, dass auch diese beiden Bun-
desländer der in Frage stehenden 
Verschärfung in § 48 des Wasser-
haushaltsgesetzes nicht zugestimmt 
haben.
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Pünktlich zur Bundestagswahl

Der Bundesrat hat am 10. Juli 2009 dem 
vom Deutschen Bundestag am 19. Juni 2009 
verabschiedeten Bürgerentlastungsgesetz 
zugestimmt, das im Bundesgesetzblatt am 
22. Juli 2009 veröffentlicht wurde. 

Durch das Gesetz lässt sich ein größerer 
Teil der Beiträge zur Kranken- und Pfle-
geversicherung bei der Einkommensteu-
er als Sonderausgaben absetzen. Das gilt 
unabhängig davon, ob jemand privat oder 
gesetzlich versichert, Arbeitnehmer oder 
Selbständiger ist.

Daneben wurden auch Änderungen an 
einigen durch die Unternehmensteuer-
reform 2008 eingeführten Regelungen 
vorgenommen.

Staatlich gefördertes Sparen  
in weiteren Geschäftsanteilen  
von Wohnungsgenossenschaften

Voraussetzung für den Riester-geförderten 
Erwerb weiterer Geschäftsanteile an Woh-
nungsgenossenschaften ist die Selbst-
nutzung einer Genossenschaftswohnung 
bereits in der Ansparphase. Sollte ein Mit-
glied aus der Genossenschaftswohnung 
ausziehen, aber weiterhin Mitglied blei-
ben, kann es das Guthaben bei der Ge-
nossenschaft stehen lassen, sodass es dort 
auch weiter verzinst wird. 

Bürgerentlastungsgesetz verabschiedet

Die Übertragung des noch nicht für die 
Nutzungsentgeltminderung der Genos-
senschaftswohnung verbrauchten Alters-
vorsorgevermögens auf einen anderen 
zertifizierten Altersvorsorgevertrag bei 
Aufgabe der Selbstnutzung während der 
Auszahlungsphase, z. B. wegen Umzugs 
in ein Pflegeheim, ist nun zulässig.

Weitere Möglichkeiten der Auszahlung 
des angesparten Altersvorsorgevermögens 
sind mittlerweile gestaltet: Abfindung  
einer so genannten Kleinbetragsrente nach 
§ 93 Abs. 3 EStG, Zusammenfassung von 
bis zu zwölf Monatsleistungen in einer 
Auszahlung sowie bis zu 30-prozentige 
Einmalauszahlung des zu Beginn der Aus-
zahlungsphase zur Verfügung stehenden 
Altersvorsorgevermögens.

Eine gesonderte Auszahlung der während 
der Auszahlungsphase auf die noch nicht 
gekündigten weiteren Geschäftsanteile an-
fallenden Erträge ist jetzt möglich.

Es ist klargestellt worden, dass die geför-
derten weiteren Geschäftsanteile nicht an 
der Verlustdeckungspflicht nach § 19 Abs. 1 
GenG (Satzungsanforderung) teilnehmen.

Der GdW wird sich nun um eine zeitnahe 
Anpassung des GdW-Muster-Altersvorsor-
gevertrages für das geförderte Sparen in 

weiteren Geschäftsanteilen an Wohnungs-
genossenschaften bemühen und auch die 
Mustersatzung für Wohnungsgenossen-
schaften (Wohn-Riester) entsprechend 
anpassen.

Änderung bei der Zinsschranke 

Die so genannte Freigrenze gem. § 4 h 
Abs. 2 S. 1a EStG wird von 1 Million Euro 
auf 3 Millionen Euro angehoben, aller-
dings nur zeitlich befristet für die Veranla-
gungszeiträume 2008 und 2009. Beträgt 
der so genannte Zinssaldo (Betrag der 
Zins-aufwendungen, der die Zinserträge 
übersteigt) demnach weniger als 3 Millio- 
nen Euro, kommt die Zinsschranke nicht 
zur Anwendung. 

Der Forderung nach einer generellen Ab-
schaffung der Zinsschranke ist der Finanz-
ausschuss noch nicht nachgekommen.

Verlustregelung  
bei Wechsel der Anteilseigner

Die Verlustregelung bei Anteilseignerwech-
sel wurde über eine Sanierungsklausel in  
§ 8 c Abs. 1 a KStG für 2008 und 2009 ent-
schärft. Bei einem Beteiligungserwerb ge-
mäß § 8 c KStG von mehr als 25 Prozent der 
Anteile an einer Körperschaft kommt es 
dann nicht zu einem (anteiligen) Unter-
gang bestehender Verlustvorträge, wenn 
der Beteiligungserwerb zum Zwecke der 
Sanierung des Unternehmens erfolgt. Die 
Sanierungsklausel ist beschränkt auf die 
Jahre 2008 und 2009. �
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Landesausgabe
Rheinland-Pfalz/Saarland

Neues Magazin

Am 8. Juli 2009 präsentierte Malu Dreyer, 
Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Familie und Frauen in Rheinland-Pfalz, das 
neue Magazin „Menschen pflegen“. Es soll 
zukünftig in vier Ausgaben pro Jahr über die 

Ziele und aktu-
ellen Tätigkeiten 
der  In i t iat ive 
„Menschen pfle-
gen“ des Landes 
informieren.

Der Praxisbezug 
steht dabei im 
Vordergrund . 
Erfahrungsbe-
richte von Pfle-
genden  bzw. 

Pflegebedürftigen vermitteln einen Ein-
druck davon, wie sich das Leben verändert, 
wenn Pflege zum Alltag wird.

Ansprechen will das Magazin neben Men-
schen, die beruflich mit Pflege zu tun ha-
ben, auch Pflegebedürftige, ihre Angehö-
rigen, die Wohnungswirtschaft und andere 
betroffene Unternehmen, Verantwortliche 
in Politik, Verwaltungen und Kommunen 
sowie weitere Einrichtungen.

Menschen pflegen

Das Magazin steht im Internet  
unter www.menschen-pflegen.de zum 
Download zur Verfügung. Als Printaus-
gabe ist es bei den Pflegestützpunkten 
des Landes sowie bei vielen Kommu-
nen und Pflegekassen erhältlich. 

Mit „Bauherren-Energie-Effizienz-Preis“  
ausgezeichnet

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft  
für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau

Die GAG Ludwigshafen am Rhein er-
hielt am 10. Juli 2009 den „Bauherren-
Energie-Effizienz-Preis“ für Nichtwohn-
gebäude.

Ausgelobt wurde der Wettbewerb 
von der Stiftung für Ökologie und 

Demokratie und der EnergieAgentur 
Speyer-Neustadt/Südpfalz. Prämiert 
wurden die energieeffizientesten 
Nichtwohngebäude der Region in den 
drei Kategorien: Neubau, Sanierung 
von Großprojekten und Sanierung von 
Kleinprojekten. Die GAG wurde für ihr 
Passivbürohaus „lu-teco“ ausgezeich-
net, das im Jahr 2007 eröffnet wurde. 

Den mit 2.000 Euro dotierten Preis 
übergab Ökologia-Botschafterin und 
Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn, 

Bärbel Dieckmann, bei einem Festakt 
in Edenkoben.

Die rheinland-pfälzische Umweltstaats-
sekretärin Jacqueline Kraege sagte 
dabei u. a.: „Sie gehen mit gutem Bei-
spiel voran. In den nächsten 20 Jahren 

kommen bundesweit etwa 
die Hälfte aller Gebäude in 
die Sanierungsphase. Die 
energetische Sanierung des 
Gebäudebestandes wird da-
her zum Schlüsselprojekt 
für Klimaschutz, Energie-
einsparung und regionale 
Wertschöpfung.

Für die Häuser der Zukunft reichen ge-
setzliche Mindeststandards nicht mehr 
– darauf hat das Land reagiert: Mit 10 
Millionen Euro fördert Rheinland-Pfalz 
den Neubau von Energiegewinn- und 
Passivhäusern und seit vergangenem 
Jahr auch anspruchsvolle Sanierungen 
von Altbauten. Hohe Ansprüche an  
Energiestandards und gelungene Ar-
chitektur gehen Hand in Hand, das zei-
gen die heute prämierten Objekte. Was 
der Umwelt Vorteile bringt, kommt so 
auch den Bauherren zugute.“
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Wohnformen der Zukunft in Rheinland-Pfalz

Sich verändernde Rahmenbedingungen 
der Gesellschaft wirken sich auch auf die 
Wohnungswirtschaft aus: Schrumpfung 
und Alterung, Wertewandel, veränderte Le-
bensstile und daraus resultierend andere 
Wohnbedürfnisse veranlassen die Unter-
nehmen, sich intensiv mit Wohnformen 
der Zukunft zu beschäftigen. So auch am 6. 
Juli 2009 in einer gemeinsamen Veranstal-
tung der Wohnungsbau GmbH Worms und 
des Finanzministeriums Rheinland-Pfalz 
in Worms, an der rund 100 Interessierte 
Vertreter aus Wohnungswirtschaft, Wissen-
schaft und Kommunen teilnahmen.

Nach der Eröffnung durch Jürgen Beck, den 
Geschäftsführer der Wohnungsbau GmbH 
Worms, betonte 
der Wormser Bür-
germeister Georg 
Büttler in einem 
Grußwort die Be-
deutung kommu-
naler Wohnungs-
unternehmen als 
starker Partner in 
lebhaften Zeiten. 

Finanz-Staatsse-
kretär Dr. Rüdiger 
Messal ging in 
einer Rede auf 
die besondere Be-
deutung der Mo-
dellprojekte des 
Experimentellen 
Wohnungs- und 
Städtebaus (Ex-
WoSt) ein: Durch 
zahlre iche  von 
Land und Bund 
geförderte Vorha-
ben wurde in den letzten 30 Jahren dazu 
beigetragen, modellhaft Strategien für ei-
nen zukunftsfähigen Wohnungsbau zu 
entwickeln. 

Derzeit werden u. a. solche Vorhaben ge-
fördert, die generationenübergreifendes 
und/oder gemeinschaftliches Wohnen 
zum Inhalt haben. Die Förderprogramme 
des Landes greifen die Thematik auf und 

Gemeinschaftliches Wohnen –  
Nischenprodukt oder Alternative?

wollen so zu einer Versorgung mit zeit-
gemäßem, preiswertem und nachhaltig 
nutzbarem Wohnraum beitragen. 

„Jede gut geplante und durchdachte Inves-
tition in die Städte und Wohnquartiere ist 
auch ein Beitrag zur sozialen Stabilität“, 
betonte der Staatssekretär die Verantwor-
tung der Planer, Städte, Investoren und 
Wohnungsunternehmen. 

Motor der Entwicklung: der Wandel 
der Gesellschaft

Die gesellschaftlichen Veränderungen 
und deren Auswirkungen standen im Mit-
telpunkt des Vortrages von Dr. Christina 

West, Universität Mannheim. Wohnungs-
unternehmen müssten die Ansprüche auf-
greifen, die aus den auf sie zukommenden 
Änderungen resultieren. Ganz konkret 
könne sich dies in einer Anpassung der 
Grundrisse und in einer differenzierten 
Zielgruppenansprache niederschlagen. 
Einer der vielen sich nebeneinander ent-
wickelnden Trends sei der zum gemein-
schaftlichen Wohnen. Vielerorts bestehe 

Interesse an den Pilotprojekten. Ob sich 
aus dem bisherigen Nischenprodukt noch 
ein Massenphänomen entwickelt, sei noch 
nicht absehbar. 

Diesen Gedanken griff Dr. Rudolf Ridin-
ger, Verbandsdirektor des VdW südwest, 
in seinen Ausführungen zur „Rolle der 
neuen Wohnformen auf den aktuellen und 
zukünftigen Wohnungsmärkten“ auf. Die 
Idee des gemeinschaftlichen Wohnens 
habe seit den 1960er-Jahren einen Bedeu-
tungszuwachs erfahren. Dabei komme es 
zu unterschiedlichen Ausprägungen, z. B. 
bezüglich der Intensität der Gemeinschaft 
oder auch sozialer und finanzieller Über-
legungen. Die Entwicklungen hin zu einer 

zunehmend indi-
vidualisierten, oft 
auch singularisier-
ten Gesellschaft 
gebe dem gemein-
schaftlichen Woh-
nen einen Bedeu-
t u n g s z u w a c h s , 
indem es dazu 
beiträgt, schwin-
dende familiäre 
Beziehungen aus-
zugleichen. 

Dr. Ridinger emp-
fahl  der Woh-
nungswirtschaft, 
sich intensiv mit 
den Ansprüchen 
zukünftiger Mie-
ter auseinanderzu-
setzen. Angebote 
für gemeinschaft-
l iches Wohnen 
schlügen sich zwar 

oft in kurzfristig höheren Entwicklungs-
kosten nieder, können aber durch ihre hohe 
Akzeptanz bei den Mietern langfristig zur 
Kundensicherung beitragen. Die Forderung 
nach einer Überarbeitung des Mietrechts 
stand am Ende des Vortrags von Dr. Ridin-
ger, denn allzu oft schränken die geltenden 
Regelungen die Möglichkeiten der Unter-
nehmen ein, Alternativen zum herkömm-
lichen Wohnungsbau zu schaffen. 

Podiumsdiskussion unter Leitung von Dr. Rudolf Ridinger (3. v. r.), Verbandsdirektor des  
VdW südwest
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Praxisprojekte

Ein erstes Praxisprojekt stellte Jürgen Beck, 
Geschäftsführer der Wohnungsbau GmbH 
Worms, vor. Der Weg von der ersten Idee 
bis zur Umsetzung eines Objektes für ge-
meinschaftliches Wohnen in Worms war 
nicht einfach. Aus einem ursprünglich aus 
Eigentumswohnungen bestehenden Pro-
jekt wurde schließlich eines mit 16 Miet-
wohnungen. Zahlreiche Erkenntnisse wur-
den in dem Projekt gewonnen, u. a. dass 

π � es sehr schwer ist, ein Projekt ohne 
Zurückgreifen auf eine bestehende In-
teressengruppe zu initiieren,

π � die fachliche Moderation des Gruppen-
prozesses sehr wichtig ist,

π � die Partizipation Grenzen hat und

π � ein Vorzeigeprojekt weitere Nachfrage 
schaffen kann.

Patricia Brandl von der Koblenzer Woh-
nungsbaugesellschaft mbH stellt das Pro-
jekt Vis-à-vis vor, das auf einem Konversi-
onsgelände nahe der Koblenzer City ver-
wirklicht wurde. Betreut wurden die Mieter 
durch das Büro für Sozialplanung, Trier, 
das die Rolle des Moderators übernahm 
und die Gruppenbildung begleitete. „Jedes 
gemeinschaftliche Projekt bietet Chancen, 
man muss aber auch mit Schwierigkeiten 
rechnen“, führte Patricia Brandl aus und 
stellte Lösungsstrategien für eine erfolg-
reiche Durchführung eines Projektes vor. 

Auch kleine Wohnungsunternehmen kön-
nen sich im Bereich des gemeinschaft-
lichen Wohnens engagieren – dies wur-
de deutlich an dem von Geschäftsführer 
Walter Müller vorgestellten Projekt der 
Bauverein eG Andernach. Nach einem 
erfolgreichen ersten Modellprojekt wird 
nun bereits der zweite Bauabschnitt auf ei-
ner innerstädtischen Brache verwirklicht. 
Die Erfahrungen des ersten Abschnittes 
fließen dabei in die Planung und Durch-
führung mit ein. So wird verstärkt um 
Familien geworben.

Die Veranstaltung schloss mit einer Podi-
umsdiskussion zum Thema „Neue Wohn-
projekte – Ein Daheim mit Zukunft oder 
ein Nischenprodukt?“ Einigkeit herrschte 
in der Bewertung, dass jedes Modellpro-
jekt zum Erfahrungsgewinn und zur Ver-
breitung der Idee des gemeinschaftlichen 
Wohnens beiträgt.�

Workshop „Websites“

Interessante Veranstaltung

Am 30. Oktober 2009 führt der VdW 
Rheinland Westfalen in Düsseldorf im 
Rahmen der Reihe „PR & Marketing in 
der Wohnungswirtschaft“ zum vierten 
Mal einen Workshop „Websites“ durch.

Mit Oliver Zeisberger, Geschäftsführer 
der barracuda digitale agentur GmbH, 
Köln, hat der Verband wieder einen aus-
gewiesenen Experten als Referenten und 
Gesprächspartner gewinnen können. 

Inhaltlich geht es in diesem Workshop 
erneut darum, wie die Außenwir-
kung und Dienstleistungsqualität der 
Wohnungsunternehmen durch einen 
gelungenen Auftritt im Internet ver-
bessert werden können. Dazu gehört 

u. a. ein Einblick in die Neuerungen, 
die das vergangene Jahr für Internet-
anwendungen mit sich gebracht hat. 
Außerdem werden auch rechtliche 
Themen angesprochen. 

Im zweiten Teil des Workshops wird – 
nach bewährtem Prinzip anhand von 
Beispielen aus dem Teilnehmerkreis – 
gemeinsam über verschiedene Online-
strategien und deren Umsetzung in 
der Praxis diskutiert.

Nähere Informationen bei  
Friederike Schüle  
Tel.: 0221 16998-22 
E-Mail: f.schuele@vdw-rw.de

60 Jahre Wohnraumförderung 

LTH Landestreuhandbank Rheinland-Pfalz

Vor 60 Jahren wurde der Treuhandfonds 
für Grundpfandrechte – der Vorläufer 
der Landestreuhandbank Rheinland-
Pfalz (LTH) – gegründet und setzte 
1950 das erste Jahreswohnungsbaupro-
gramm des Landes um. Nach Einglie-
derung in die Landesbank 
Rheinland-Pfalz im Jahr 
1961 hat das Land die LTH 
zum 1. Januar 2009 in ei-
ne Anstalt des öffentlichen 
Rechts überführt. Ihren 
60. Geburtstag nimmt die LTH zum An-
lass, am 29. Oktober 2009 ein Symposi-
um zur Zukunft des Wohnungsmarktes 
Rheinland-Pfalz zu veranstalten. 

In den vergangenen 60 Jahren haben 
sich die gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
geändert: Das nach dem Zweiten Welt-
krieg geschaffene Wohnungsbauver-
mögen diente dem Wiederaufbau der 
zerstörten Städte und Dörfer und der 
Bereitstellung preisgünstigen Wohn-
raums. Angesichts des sozialen und de-
mographischen Wandels ist die Siche-
rung der Versorgung mit Wohnungen 

nach wie vor ein wichtiger Baustein der 
Landespolitik. Darüber hinaus bildet 
die energieeffiziente Modernisierung 
einen weiteren Schwerpunkt des För-
dergeschäfts. Die Zahl der geförderten 
Wohneinheiten im Durchschnitt der 

letzten fünf Jahre betrug 
5.500. Hierfür standen 
Fördermittel des Minis-
teriums der Finanzen 
für ein Kreditvolumen in 
Höhe von gut 100 Millio-

nen Euro zur Verfügung. 

Die LTH unterhält zu rund 50.000 
Kunden langfristige Beziehungen. Im 
Bereich Kommunalfinanzierung und 
mit der Auszahlung von Zuschüssen 
aus den Förderprogrammen des Mi-
nisteriums für Umwelt, Forsten und 
Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz 
hat die LTH in den letzten Jahren ihr 
Aufgabenspektrum ausgebaut. Mit 
ihren rund 100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern verfügt die Förderbank 
über gut ausgebildetes Bankpersonal 
mit der Erfahrung von 400.000 geför-
derten Wohnungen.
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Nähere Informationen bei  
Catherine Gey  
Tel.: 069 97065-122 
E-Mail:  
catherine.gey@vdwsuedwest.de

VdW-Tagung am 19. Oktober 2009 in Frankfurt

Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
erweist sich in der aktuellen Finanz- und 
Wirtschaftskrise als stabiler Wirtschafts-
bereich. Die aktuellen Finanzierungsbedin-
gungen erscheinen zudem günstig. 

Allerdings ergeben sich durch die Finanz-
krise auch Anpassungserfordernisse auf-
grund eines anderen Verhaltens der Kre-
ditwirtschaft bei Finanzierungen. Zudem 
ändern sich in dem wichtigen Bereich der 
energetischen Investitionen in den nächs-
ten Monaten die Förderbedingungen. Die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat 
die Grundstruktur der künftigen Förde-
rung in diesem Bereich bekannt gegeben. 

Die Finanzmarktkrise ist noch nicht been-
det. Mit welchen weiteren Entwicklungen 

Immobilienwirtschaftliches  
Finanzierungsmanagement in der Finanzmarktkrise

ist zu rechnen? Wie wird sich dies in den 
Finanzierungsmöglichkeiten wohnungs- 
und immobilienwirtschaftlicher Aktivi-
täten niederschlagen? Konkret: Welche 

Konsequenzen ergeben sich für die Besi-
cherung und das Passivportfoliomanage-
ment? Welche Auswirkungen ergeben sich 

durch die Umstellung der Förderbedin-
gungen bei energetischen Investitionen?

Dies sind die Leitfragen der Tagung des 
VdW südwest „Immobilienwirtschaftliches 
Finanzierungsmanagement in der Finanz-
marktkrise“, die am 19. Oktober 2009 in 
Frankfurt stattfindet. Hierzu werden unter 
anderem Referenten von Dr. Klein & Co. 
sowie von der KfW Fragen beantworten 
und Hinweise zu aktuellen und voraus-
sichtlichen Entwicklungen geben.

Zukunft des Stadtumbaus West

Veranstaltung der AWI am 29. Oktober 2009 in Mainz

Nicht zuletzt im Zusammenhang mit 
den Diskussionen um den demogra-
phischen Wandel sind auch die Heraus-
forderungen bei der Stadtentwicklung 
verstärkt in den Fokus der politischen 
Aufmerksamkeit gelangt. Ausdruck fand 
dies in dem seit 2004 existierenden Bun-
desprogramm „Stadtumbau West“. In 
einer Veranstaltung der Arbeitsgemein-
schaft der Verbände der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft Hessen (AWI-Hes-
sen) am 29. Oktober 2009 in Mainz sol-
len die bisherigen Erfahrungen, eine ak-
tuelle Bewertung der künftigen Heraus-
forderungen sowie die Lösungsansätze 
unter Einbeziehung der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft mit externen Re-
ferenten aus der Begleitforschung zum 
Stadtumbau West sowie mit Praktikern 
anhand von Beispielprojekten dargestellt 
und diskutiert werden. 

Der „Stadtumbau West“ lehnt sich in ei-
nigen Strukturelementen an das bereits 

zuvor begonnene Programm „Stadtum-
bau Ost“ für die ostdeutschen Länder 
an. So standen vor allem die Hand-
lungsnotwendigkeiten bei der Stadtent-
wicklung unter den Bedingungen der 
Schrumpfung im Mittelpunkt. 

Dabei sind im Verbandsgebiet des VdW 
südwest die Herausforderungen der 
letzten und auch der nächsten Jahre 
zudem durch die militärische Konversi-
on, durch die generelle Problematik der 
Nutzung und Entwicklung von Brach-
flächen sowie durch die Notwendigkeit 
neuer Stadtentwicklungsimpulse vor 
dem Hintergrund des demographischen 
Wandels geprägt. Dadurch stellen sich 
Herausforderungen des Um- und Rück-
baus im Zusammenhang mit völlig 
unterschiedlichen regionalen und kom-
munalen Entwicklungsbedingungen. 

Die Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft ist traditionell ein wichtiger 

Akteur in der Stadtentwicklung, dies 
sowohl durch eigene Investitionen und 
Entwicklungsmaßnahmen als auch 
als Dienstleister. Wie können sich die 
Unternehmen verstärkt in diesen Pro-
zess unter den aktuellen und künftigen 
Bedingungen einbringen? Welche 
Erfahrungen und Ziele bestehen in 
den unterschiedlichen immobilienwirt-
schaftlichen Bereichen? 

Diese und andere Fragen werden bei 
der Veranstaltung anhand der Erfah-
rungen aus dem „Stadtumbau West“ 
und anhand von Beispielprojekten be-
leuchtet.

Nähere Informationen bei 
Catherine Gey 
Tel.: 069 97065-122
E-Mail:  
catherine.gey@vdwsuedwest.de
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Ältere Menschen im Saarland 

Aus dem Statistischen Amt des Saarlandes

Im Dezember 2007 lebten im Saarland 
1,036 Millionen Menschen, davon waren 
ca. 225.000 65 Jahre und älter. 76.000 
(das entspricht 33,8 Prozent) Personen 
über 65 Jahren lebten in Einpersonen-
haushalten, 127.000 (56,4 Prozent) in 
Zweipersonenhaushalten und 22.000 

(9,8 Prozent) ältere 
Menschen lebten in 
Haushalten mit drei 
und mehr Personen.  

Im Saarland gab es 
am 15. Dezember 
2007 insgesamt 

29.402 Pflegebedürftige, davon waren 
19.656 Frauen und 9.746 Männer. Mit 
zunehmendem Alter steigt die Pflege-
quote erwartungsgemäß stark an: 88,1 
Prozent der pflegebedürftigen Frauen 
waren 65 Jahre und älter. Bei den Män-
nern lag der Anteil der 65-Jährigen und 
Älteren bei 73,4 Prozent. 

Bei den 65-Jährigen und älteren Män-
nern lag die Pflegequote im Saarland 
wie im Bundesdurchschnitt bei 7,6 Pro-
zent. Bei den Frauen lag die Quote im 
Bund mit 13,9 Prozent leicht über der 
Quote im Saarland (13,1 Prozent). 

Ältere Menschen wollen so lange wie 
möglich ihre Selbstständigkeit bewah-
ren. Dazu gehört auch das Wohnen in 
der eigenen Wohnung im vertrauen 
Umfeld. 68,4 Prozent der Menschen 
im Saarland werden zuhause gepflegt. 
Diese Pflege wird zu 48,5 Prozent 

durch Angehörige übernommen. In 
19,9 Prozent der Fälle wird die Versor-
gung durch ambulante Pflegedienste 
sichergestellt. In Heimen werden die 
übrigen 31,6 Prozent pflegebedürftiger 
Menschen versorgt, davon 30,1 Prozent 
in vollstationärer Dauerpflege.

Pflegestatistik 2007 – Ländervergleich: Pflegebedürftige, Quelle: Statistisches Bundesamt

24. September 2009 in Bingen 

Der diesjährige und damit „12. Energietag 
Rheinland-Pfalz“ findet am 24. September 
2009 in der Fachhochschule Bingen statt.

Veranstalter sind wie immer das rhein-
land-pfälzische Ministerium für Umwelt, 
Forsten und Verbraucherschutz – das auch 
für Energiepolitik zuständig ist – und die 
TSB Transferstelle Bingen. 

Der Energietag ist traditionell ein Forum 
für Austausch und Information rund um 
das Thema rationelle und regenerative  
Energienutzung. Den Besucher erwar-
tet wieder ein abwechslungsreiches Pro-
gramm: Neben aktuellen Energiethemen 

12. Energietag Rheinland-Pfalz 
wird es in diesem Jahr eine Podiumsdis-
kussion zum Thema „Die Zukunft der 
Energieversorgung“ geben. Weiterhin wer-
den Themen wie die Energieautonomie 

von Kommunen, Umwelt- und Energie-
management, Gebäudeenergie sowie die 
regionale Energieversorgung diskutiert. 

Außerdem findet ein Workshop zum The-
ma „Die Wohnungswirtschaft zwischen 
EnEV, EEG, Wärmegesetz und Energie-
kosten – Anforderungen, Umsetzungen 
und Chancen“ statt.

Nähere Informationen  
und Anmeldungen bei 
Berit Hauschild 
Tel. 06721 98424-11
E-Mail: hauschild@tsb-energie.de
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Politik

Landesseniorenplan Teil II des Saarlandes

Der im Juni dieses Jahres vom Sozialmi-
nisterium veröffentlichte 2. Teil des Lan-
desseniorenplanes des Saarlandes ist der 
zweite von drei geplanten Teilen zur Fort-
schreibung des Landesaltenplanes „Souve-
rän älter werden“ aus dem Jahr 1996.

Während im ersten Teil eine Auseinan-
dersetzung mit den Grundlagen der ge-
sellschaftlichen Veränderung, dem demo-
graphischen Wandel und dessen sozialen 
Auswirkungen, der saarländischen Senio-
renpolitik und dem Selbstverständnis äl-
terer Menschen stattfand, konzentrieren 
sich die Ausführungen im zweiten Teil auf 
die gesellschaftliche Aufgabe gesunden 
bzw. erfolgreichen Alterns. 

Schwerpunkt „Alter und Wohnen“ – 
Beratung und Förderung wichtig

Das Thema „Alter und Wohnen“ bildet 
dabei einen Schwerpunkt der Publikation. 
Zunächst erfolgt eine Analyse der Heraus-
forderungen, die sich durch den demogra-
phischen Wandel für die Nachfrage auf 
dem Wohnungsmarkt und das Wohnen 
an sich ergeben.

Die höhere Lebenserwartung sowie der 
steigende Anteil an älteren Menschen 
an der Gesamtbevölkerung schaffen ei-
nen höheren Bedarf an altersgerechtem 
Wohnraum als zurzeit verfügbar ist. Un-
terschiedlichste Lebensstile erweitern das 
Spektrum an Wohnwünschen zusätzlich. 
Das Streben nach einem möglichst lan-
gen Verbleib im heimischen Umfeld, und 
damit einer selbstständigen Lebensweise, 
wird von immer mehr älteren Menschen 
geäußert.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die-
sem Wunsch zu entsprechen – allerdings 
müssen die Betroffenen auch darüber in-
formiert werden. Hierbei sollen zahlreiche 
Beratungseinrichtungen helfen, die im 
Bericht vorgestellt werden. Wird das Woh-
nen im eigenen Haus oder in der eigenen 
Wohnung gewünscht, kann dies oft durch 
Anpassungsmaßnahmen ermöglicht wer-
den. Beispiele hierfür sowie Hinweise zu 

Gesundes, zufriedenes und  
leistungsfähiges Leben im Alter

Fördermöglichkeiten sind im Landesse-
niorenplan Teil II enthalten. 

Vorstationäre Wohnformen – 
vielfältige Varianten stehen zur 
Auswahl

Den so genannten alternativen Wohn-
formen ist im Bericht ein eigenes Kapitel 
gewidmet, in dem gemeinschaftliches und 

generationenübergreifendes Wohnen als 
weitere Möglichkeiten für ein selbstbe-
stimmtes Wohnen im Alter vorgestellt wer-
den. Ein zukünftig sicherlich wachsendes 
Segment im Wohnungsmarkt – allerdings 
werden Wohnungsunternehmen im Saar-
land durch die Regelungen des neuen Lan-
desheimgesetzes in ihren Möglichkeiten, 
die hier vorgestellten Wohnformen auch 
anzubieten, durch unverhältnismäßige 
Vorgaben und Pflichten eingeschränkt 
(vgl. VM 7-8/09, S.23). 

Auch ein Einblick in die Formen am-
bulanter Pflege sowie Hilfen zur Siche-
rung der Häuslichkeit wird gegeben, ge-
folgt von Ausführungen zum Betreuten 
Wohnen. Dem Wohnen in stationären 
Einrichtungen ist ebenfalls ein Kapitel 
gewidmet.

Handlungsempfehlungen werden 
durch neues Landesheimgesetz 
konterkariert

Handlungsempfehlungen schließen die 
intensive Auseinandersetzung mit dem 
Themenkomplex ab, wobei deutlich wird: 
„Für ‚Wohnen im Alter’ gibt es keine vorge-
fertigten Rezepte. Wie alte Menschen leben 
wollen, ist von der individuellen Situation 
abhängig. In Zukunft muss es allerdings 
unter dem Aspekt weniger vorhandener Fa-
milienhilfe darum gehen, Dienstleistungen 
für ältere Menschen auf Fragen der Ge-
sundheit, der Sicherung sozialer Teilhabe 
sowie ausdrücklich auch auf Fragen der 
Wohnraumgestaltung zu konzentrieren“ 
(Landesseniorenplan Saar Teil II, S. 52).

Genau dieser Ansatz wird im gerade vom 
Landtag verabschiedeten Landesheimge-
setz zumindest teilweise konterkariert. 
Auch die Handlungsempfehlungen, die 
ein abgestimmtes, synergetisches Zusam-
menwirken unterschiedlicher Akteure wie 
der Wohnungswirtschaft, von Architekten, 
Banken, Wohlfahrtspflege, Handwerk etc. 
fordern, werden bedingt durch die neuen 
gesetzlichen Vorgaben so nicht ausführbar 
sein.

Gleiches gilt für den geforderten Aufbau 
von Netzwerken, die zum einen Informa-
tionen austauschen und Aktionen ansto-
ßen sollen, zum anderen aber auch neue 
Formen der Zusammenarbeit erproben 
und zur Verbesserung der Wohnsituation 
älterer Menschen in benachteiligten Ge-
bieten beitragen sollen.

Konkrete Forderungen werden an kommu-
nale bzw. genossenschaftliche Wohnungs-
unternehmen gestellt, die im Rahmen der 
kommunalen Daseinsvorsorge geeigneten 
und preiswerten Wohnraum bereitstellen 
sollen – eine Aufgabe, der die Unterneh-
men bereits nachkommen und die sehr 
ernst genommen wird – den Hemmnissen 
des neuen Gesetzes zum Trotz.

Neben weiteren Empfehlungen zur Ver-
netzung werden außerdem die Quali-
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Politik

Aus dem Landtag des Saarlandes

In der Plenarsitzung des saarländischen 
Landtages am 1. Juli 2009 fand eine Aus-
sprache zur Antwort der Landesregierung 
auf die Große Anfrage der CDU-Land-
tagsfraktion „Zukunft braucht Erfahrung“ 
(Drucksache 13/2432) statt.

Insgesamt 154 Fragen zu 25 Themenbe-
reichen hatte die CDU-Fraktion in ihrer 
Großen Anfrage gestellt, in der es um 
die Politik für ältere Menschen geht. 
Seniorenpolitik darf, so die CDU-Frak-
tion, nicht auf das Thema Pflege re-
duziert werden. Die umfangreich mit 
Statistiken ausgestattete Antwort der 
Landesregierung umfasst 165 Seiten.

Zu der Aussprache darüber hatte die 
CDU-Fraktion zudem einen Antrag ein-
gebracht (Drucksache 13/2462), in dem 
sie u. a. von der Landesregierung for-
dert, „dafür zu sorgen, dass Menschen 
solange wie möglich in der gewohnten 
Umgebung leben können. Deshalb wol-
len wir, dass in jeder Gemeinde ein 
Mehr-Generationen-Haus entsteht.“ 

Nachfrage nach betreutem 
Wohnen

Im Kapitel „F. Unterstützende Wohn-
formen“ werden auf die Frage nach den 
von Senioren bevorzugten Wohnformen 
regional nach Kreisgebieten differenzierte 
Antworten gegeben, die insgesamt ver-
deutlichen, dass eine mehr oder weniger 
ausgeprägte Nachfrage im Bereich des 
betreuten Wohnens, nach „gemeinsamen 

„Zukunft braucht Erfahrung“ 
Wohnen im Sinne einer Genossenschafts-
bildung“ oder nach Hausgemeinschaften 
für Senioren besteht. Bemerkt wird auch, 
dass regional, wie z. B. im Landkreis Mer-
zig-Wadern, geeignete Angebote noch 
fehlen.

Im Zusammenhang mit den Wohnwün-
schen der älteren Menschen weist die 
Antwort an mehreren Stellen auf die ho-

he Eigentumsquote im Saarland hin, die 
eine geringe Veränderungsbereitschaft 
mit sich bringe. Dazu wird die vom VdW 
saar beauftragte InWIS-Studie, die auf 
dem Fachkongress „Wohntrends 2020“ 
des VdW saar am 17. November 2008 in 
Saarbrücken vorgestellt wurde, als Beleg 
zitiert – leider ohne Hinweis auf den Auf-
traggeber bzw. Veranstalter VdW saar.

Auch wird aus einer nicht näher benann-
ten Studie von Prof. Dr. Volker Eichener 
(InWIS) zitiert, nach der 80 Prozent der 
Befragten aus der Generation 60+ eine 
seniorengerechte Ausstattung ihrer Woh-
nung wünschen. Ferner stellt die Lan-
desregierung in diesem Zusammenhang 
fest: „Festzuhalten ist, dass es den Wohn-
wünschen der Menschen nicht entspre-
chen würde – ableitend aus der demogra-

phischen Entwicklung – den Bau von 
Heimen zu forcieren. Vielmehr ist auf 
die Entwicklung bzw. Sicherung von 
Wohnformen Wert zu legen, die Un-
abhängigkeit, Selbstbestimmung und 
Selbstorgansation (…) gewährleisten.“

Förderungsmöglichkeiten

Zur Förderung des alters- und behinder-
tengerechten Wohnungsbaus hat die 
saarländische Landesregierung im Jahr 
2007 das demographie-sensible Investi-
tionsprogramm aufgelegt, das in zweiter 
Phase als Sonderprogramm „Wohnen 
im Alter“ zur Förderung von Einzel-
maßnahmen ausgestattet worden ist. Es 
wendet sich sowohl an Eigentümer von 
Wohnraum als auch an Mieter. Ferner 

sind Maßnahmen der altersgerechten Her-
richtung von Wohnungen grundsätzlich 
auch förderbar im Rahmen der allgemeinen 
Programme zur Wohnraumförderung. Die 
Neuschaffung solcher Wohnungen unter-
stützt das Programm aber nur dann, „wenn 
der Bedarf an solchen Wohnungen am vor-
gesehenen Standort durch die zuständige 
Gemeinde bestätigt wird“. �

Der saarländische Landtag in Saarbrücken

tätssicherung in den kommunalen Bera-
tungsbüros sowie die zukunftsorientierte 
Weiterentwicklung der Fachberatung bei 
Kommunen und Verbänden als Anlaufstel-
len für Fragen zu Wohnraumanpassung 
und alternativen Wohnformen gefordert.

Schwerpunkt „Alter und Gesundheit“

Einen zweiten Schwerpunkt des Landes-
seniorenplans II bildet das Thema „Alter 
und Gesundheit“. Neben einer Analyse der 
Gesundheitssituation älterer Menschen 
im Saarland werden hier die Themen Prä-

vention und Gesundheitsförderung sowie 
die gesundheitliche Versorgung älterer 
Menschen im Saarland unter die Lupe 
genommen. 

Entstanden ist der zweite Teil des Landes-
seniorenplans wie auch der erste unter 
Federführung des Ministeriums für Jus-
tiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Saarlandes. Unterstützt wurde die interne 
Arbeitsgruppe des Ministeriums durch 
den Landesseniorenbeirat, der sich inten-
siv einbrachte. Auch Vertreter des Finanz- 
und des Wirtschaftsministeriums und der 

Kammern nahmen an den Beratungen 
teil. Vertreter der Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft wurden – im Gegensatz 
zu anderen Bundesländern – nicht hin-
zugezogen.

Beide bislang veröffentlichten Teile 
des Landesseniorenplanes können im 
Internet unter der Adresse www.saar- 
land.de/31018.htm im Themenportal  
„Soziales“ der Landesregierung herun- 
tergeladen werden.
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Politik

Neuer rheinland-pfälzischer Finanzminister

Rheinland-Pfalz hat seit dem 7. Juli 2009 
einen neuen Finanzminister. Nachdem Mi-
nisterpräsident Kurt Beck das 
Rücktrittsangebot des langjäh-
rigen Ressortchefs Prof. Dr. In-
golf Deubel angenommen hat-
te, berief er den promovierten 
Volkswirt Dr. Carsten Kühl zum 
Nachfolger. Deubel hatte die 
politische Verantwortung für Fi-
nanzierungsprobleme am neu-
en Nürburgring übernommen.

Minister Kühl ist 47 Jahre alt. 
Er gehört zu jenen politischen 

Carsten Kühl folgt auf Ingolf Deubel 

Talenten, die nach Studium und wissen-
schaftlicher Arbeit unmittelbar in eine po-

litisch-administrative Laufbahn 
gewechselt sind. Er sei „als se-
riöser und harter Arbeiter be-
kannt“ und habe „gezeigt, dass 
er der Aufgabe, die nun auf ihn 
zukommt, bestens gewachsen 
ist“, sagte der Vorsitzende der 
SPD-Landtagsfraktion Jochen 
Hartloff.

Kühl wurde in Lauterbach/
Hessen geboren und ist Vater 
eines Kindes. Nach Abitur und 

Wehrdienst studierte er von 1982 bis 1988 
Volkswirtschaftslehre an der Johannes-
Gutenberg-Universität in Mainz, wo er bis 
1993 dann als wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut für Finanzwissenschaft 
tätig war. 

Im Mainzer Wissenschaftsministerium 
übernahm er zwischen 1993 und 2003 eine 
Reihe von verantwortungsvollen Aufgaben. 
So arbeitete Kühl dort als Kabinetts-, Parla-
ments- und Bundesratsreferent, wurde Lei-
ter des Ministerbüros und der Zentralabtei-
lung. Von 2003 bis 2006 war er Chef der 
rheinland-pfälzischen Landesvertretung 
beim Bund und der EU, seit 2006 Staats-
sekretär im Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.�

Dr. Carsten Kühl, 
neuer Finanzminister 
in Rheinland-Pfalz

Aus dem rheinland-pfälzischen Landtag

In der Plenarsitzung des rheinland-pfäl-
zischen Landtags am 25. Juni 2009 stand  
u. a. die erste Lesung des Gesetzentwurfes 
der Landesregierung über Wohnformen 
und Teilhabe (LWTG – Drucksache 15/3481) 
auf der Tagesordnung.

Malu Dreyer, Ministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit, Familie und Frauen, 
erläuterte eingangs der Beratung die Eck-
punkte des LWTG, das die veränderten 
Lebenswirklichkeiten behinderter und 
pflegebedürftiger Menschen aufgreife. 
Der Gesetzentwurf sei nicht mit dem Sta-
tus quo des alten Heimgesetzes behaftet, 
sondern stärke differenzierte Angebote der 
Teilhabe und des Wohnens, wie sie inzwi-
schen bestehen. Er fördere auch die Wei-
terentwicklung dieser unterschiedlichen 
Wohn- und Teilhabeformen. 

Dreyer bezeichnete es als eine ganz beson-
dere Herausforderung bei der Regelung 
des gesetzlichen Geltungsbereiches, die 
Wohnformen zu definieren, die der staat-
lichen Aufsicht unterliegen sollen.

Unterschiedliche Positionen der 
Landtagsfraktionen

Hinsichtlich der einzelnen Abgrenzungs-
regelungen unterscheiden sich die Positi-
onen der einzelnen Fraktionen.

Erste Lesung des Gesetzentwurfes über Wohnformen und Teilhabe 

Der CDU-Abgeordneter Erwin Rüddel 
begrüßte, dass unterschiedliche Wohn- 
und Betreuungsformen über klassische 
Heime hinaus er-
fasst werden, hält 
aber im Entwurf 
der Landesregie-
rung Anteile und 
Abgrenzungen der 
Einrichtungs- und 
Wohnformen für 
missglückt. Auch 
kritisiere die CDU-
Fraktion die „im 
Regierungsentwurf 
etablierte Über-
regulierung“ (…), 
„weil dadurch die 
allseits gewünschte Entstehung weiterer 
Wohnformen erschwert und behindert 
wird“. Rüddel macht dies z. B. an gewissen 
Anzeigepflichten der Einrichtungen fest. 

Der FDP-Abgeordnete Dr. Peter Schmitz 
machte u. a. kritische Anmerkungen „zum 
Timing des Gesetzes“, das nach einer lan-
gen Vorlaufzeit den Sozialpartnern und 
Verbänden dann nur wenig Zeit zur Stel-
lungnahme eingeräumt habe.

Weitere Debattenbeiträge in der ersten 
Beratung des Gesetzentwurfes zeigten das 
Bemühen aller Fraktionen, „zu einem Lan-

desgesetz zu kommen, in dem sich alle 
wiederfinden.“ Man sollte sich „noch mit-
einander auf eine Arbeitsreise begeben.“

Der Gesetzentwurf der Landesregierung 
wurde zur weiteren Beratung an den Sozi-
alpolitischen Ausschuss (federführend) so-
wie an den Rechtsausschuss überwiesen.

Die Verbände, darunter auch der VdW 
Rheinland Westfalen und der VdW süd-
west, haben die Möglichkeit, erneut eine 
schriftliche Stellungnahme für die Ar-
beitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer 
Wohnungsunternehmen abzugeben. Ge-
genstand war über den Gesetzentwurf 
der Landesregierung hinaus auch der Ge-
setzentwurf der CDU-Landtagsfraktion 
„Landesgesetz zur Förderung der Pflege-, 
Betreuungs- und Wohnqualität in Heimen 
und anderen Wohnformen (Heim- und 
Wohnformenqualitätsgesetz – HWQG – 
Drucksache 15/3026).

Die Stellungnahme der beiden Verbän-
de steht auf der jeweiligen Homepage 
zur Verfügung unter www.vdw-rw.de 
(Rubrik Aus der Arbeit/Standpunkte) 
bzw. vdwsuedwest.de (Rubrik Aktu-
elles/Standpunkte).

Sozialministerin 
Malu Dreyer
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Verbände und Gremien

VdW Rheinland Westfalen: Termine 2009

Gremien / Ausschüsse / Arbeitskreise / Arbeitsgemeinschaften

Mitgliederversammlung 
	 Dienstag, 15.09., 15.00 Uhr	 Mönchengladbach

Verbandsrat 
	 Montag, 14.09., 16.00 Uhr	 Mönchengladbach 
	 Montag, 26.10., 14.00 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 07.12., 14.00 Uhr	 Düsseldorf

Präsidium 
	 Montag, 14.09., 14.00 Uhr	 Mönchengladbach 
	 Montag, 05.10., 12.30 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 16.11., 12.30 Uhr	 Düsseldorf

Sparte GENO 
π 	 Vollversammlung 
	 Dienstag, 15.09., 11.00 Uhr	 Mönchengladbach

π 	 Ausschuss 
	 Donnerstag, 19.11., 10.30 Uhr	 Bonn

Sparte IPW 
 	 Dienstag, 15.09., 11.00 Uhr	 Mönchengladbach

Sparte ÖKU 
π 	 �Vollversammlung 

Dienstag, 15.09., 11.00 Uhr	 Mönchengladbach

π 	 �Ausschuss 
Weitere Sitzung noch nicht terminiert

Finanzausschuss 
	 Dienstag, 03.11., 09.30 Uhr	 Düsseldorf

Ausschuss Betriebswirtschaft 
	 Dienstag, 15.12., 10.00 Uhr	 Gelsenkirchen

Ausschuss Steuern und Bilanzierung 
	 Di./Mi., 27./28.10., 14.00 Uhr	 Trier

Ausschuss Technik 
	 Mittwoch, 18.11., 10.00 Uhr	 NRW

Ausschuss Wohneigentum 
	 Weitere Sitzung noch nicht terminiert

Delegierte GdW-Verbandstag 
	 Montag, 26.10., 15.00 Uhr	 Düsseldorf

Arbeitskreis „Stadtentwicklung und Stadterneuerung“ 
	 Dienstag, 22.09., 10.30 Uhr	 Düsseldorf

Arbeitskreis „WohnLeben für ältere Menschen“ 
	 Weitere Sitzung noch nicht terminiert

Arbeitskreis „PR + Marketing“ 
	 Do. – Fr., 22. – 23.10.	 Bad Sachsa 
	 (i. V. m. vdw Niedersachsen Bremen, VNW)

Treffpunkt Regionale Arbeitsgemeinschaften 
	 Mittwoch, 21.10., 10.30 Uhr	 Bochum

Tagungen / Kongresse / Veranstaltungen

Verbandstag 2009 
	 Mo. – Mi., 14. – 16.09.	 Mönchengladbach

WohnLeben von Menschen mit Behinderungen 
	 (i. V. m. AWO West. Westfalen) 
	 Donnerstag, 12.11., 10.00 Uhr	 Dortmund

Veranstaltungsreihen

Multimedia in der Wohnungswirtschaft 
	 (i. V. m. WRW) 
	 Donnerstag, 26.11., 10.00 Uhr	 Bochum

PR + Marketing in der Wohnungswirtschaft 
π 	 Workshop Websites 
	 Freitag, 30.10., 10.00 Uhr	 Bochum

Europäischer Tisch 
	 Mo./Di., 09./10.11.	 Enschede

Perspektiven für Wohnungsgenossenschaften 
	 (i. V. m. IfG Münster)

π 	 Fit für die Zukunft – Personalmanagement  
	 und energetische Sanierung 
	 Mittwoch, 07.10., 10.00 Uhr	 Münster

Treffpunkt Sozialarbeit in Wohnungsunternehmen 
	 Mittwoch, 23.09., 09.30 Uhr	 Bochum

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.

Fachausschuss für Berufliche Bildung und Personalentwicklung des VdW südwest

Unter Leitung seines Vorsitzenden Manfred 
A. Bucksch kam der Fachausschuss für Be-
rufliche Bildung und Personalentwicklung 
des VdW südwest am 7. Juli 2009 zu einer 
Sitzung in Frankfurt zusammen.

Im Mittelpunkt der Beratungen stand die 
Umsetzung der auf dem GdW-Personal-
entwicklungskongress am 16. Juni 2009 
in Berlin gestarteten Imagekampagne für 
den Ausbildungsberuf „Immobilienkauf-
frau/Immobilienkaufmann“ unter dem 
Motto „Du bist mehr Immobilienprofi als 

Umsetzung der Imagekampagne 
du denkst“ auf der regionalen Ebene. Es 
wurde begrüßt, dass Interessenten durch 
zahlreiche Informationsmaterialien auf die 
völlig neu gestaltete Internetseite www.im-
mokaufleute.de gelenkt werden sollen.

Gleichzeitig betonte der Fachausschuss die 
Notwendigkeit, Angebote für Ausbildungs-
plätze zu schaffen. In diesem Zusammen-
hang wurde die Initiierung so genannter 
„Ausbildungspaten“ befürwortet. Sie sol-
len denjenigen Wohnungsunternehmen 
beratend zur Seite stehen, die erstmals 

ausbilden wollen. Hierzu hat gerade eine 
Umfrage bei den Ausbildungsbetrieben im 
VdW südwest stattgefunden.

Der Verbandstag des VdW südwest am 
28./30. September 2009 in Fulda wird 
sich schwerpunktmäßig mit dem Thema 
„Personalentwicklung und Ausbildung“ 
befassen. 

Weiterhin informierte sich der Fachaus-
schuss über den Stand der Novellierung 
der Fortbildung zur „Immobilien-Ökono-
min (GdW) / zum Immobilien-Ökonom 
(GdW)“.�
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Verbände und Gremien

Arbeitskreis PR & Marketing des VdW Rheinland Westfalen

Die neue „Wohn-Bar“ des Bochumer Unter-
nehmens VBW Bauen und Wohnen stand im 
Mittelpunkt der Sitzung des Arbeitskreises PR 
& Marketing des VdW Rheinland Westfalen 
am 27. Mai 2009 in Bochum. Die Direktver-
marktung der Wohnungsange-
bote in einem Geschäftslokal 
gegenüber dem Hauptbahnhof 
traf auf hohes Interesse.

Geschäftsführer Norbert Rif-
fels stellte das gastgebende 
Unternehmen VBW Bauen 
und Wohnen mit 13.000 Woh-
nungen vor, darunter erhebliche Bestände 
aus den 1960er- und 1970er-Jahren, teils 
stark verdichtet. Riffels zeigte Beispiele der 
Erneuerung. Erstmieter nach der Sanierung 
wählen selbst aus drei Bäder-Typen. Türen 
können in Holz oder weiß gewählt werden. 

Vor allem aber auf die neue „Wohn-Bar“ 
wird zurückgeführt, dass die VBW ihre Leer-

Vermietung über den Ladentisch 
stände um 20 Prozent reduzieren konnte. 
Sechs Tage in der Woche von 10 bis 18.30 
Uhr ist das Geschäftslokal geöffnet. Eigens 
geschulte Mitarbeiter stehen umschichtig 
bereit zur Erstberatung an der „Theke“, zur 

diskreten Vertragsbesprechung 
in den angrenzenden Räumen 
und zur Begleitung der Kun-
den bei einer Besichtigung. 
Alle Angebote sind tagesaktu-
ell per Laptop abzurufen. Die 
Kunden sehen Grundrisse und 
Fotos, sogar nachts, am Touch-
screen im Eingangsbereich.

Erfahrungen der VBW beim „betreuten 
Wohnen“ gehörten danach ebenso zum Pro-
gramm des Arbeitskreises wie ein Vortrag 
von Klaus Leuchtmann, Vorstandsvorsitzen-
der des EBZ – Europäisches Bildungs- 
zentrum in Bochum, der über neue Aus- 
bildungswege der EBZ Business School  
berichtete.�

Fachausschuss für Recht des VdW südwest

Der Fachausschuss für Recht des VdW süd-
west kam am 17. Juni 2009 in Ludwigsha-
fen zusammen. Schwerpunkte der Sitzung 
waren ein neues Urteil des Bundesgerichts-
hofs (BGH) zu Schönheitsreparaturen so-
wie die Auswirkungen von Mitglieder- und 

Widerruf von Mietlastschriften stellt 
Risiko für Wohnungsunternehmen dar

Mieterinsolvenzen für die Wohnungsun-
ternehmen.

Intensiv behandelten die Aus-
schussmitglieder ein aktuelles 
Urteil des BGH, in dem erst-

malig höchstrichterlich 
Kostenerstattungsan-
sprüche von Mietern in 
den Fällen thematisiert wurden, in 
denen diese ohne rechtlich wirksame 
Verpflichtung aber in Unkenntnis 
der Rechtslage Schönheitsrepara-
turen durchgeführt haben.

Als positiv wurde angesehen, dass der 
BGH lediglich bereicherungsrecht-
liche Ersatzansprüche zugestanden, 
Schadensersatz- und Aufwendungs-
ersatzansprüche des Mieters aber 
abgelehnt hat. Kritisch wurden hin-

gegen die konkreten Vorgaben zur Berech-
nung der Höhe der Bereicherung gesehen, 

da diese nicht ohne Weiteres 
im Einklang mit der allgemei-
nen bereicherungsrechtlichen 
Systematik stehen.

Vielfältige Nachteile bringen 
nach Ansicht des Ausschusses 

Insolvenzverfahren von Mietern und Ge-
nossenschaftsmitgliedern mit sich. So ist 
nach einem Teil der Rechtsprechung der 
Insolvenzverwalter berechtigt, den Einzug 
von vor der Insolvenzeröffnung rechtmäßig 
getätigten Mietlastschriftverfahren zu wi-
derrufen. Zudem verbleiben Wohnungsge-
nossenschaften nach Eröffnung der Insol-
venz von Mitgliedern praktisch keine  
Rechte mehr zu Verwertung des Auseinan-
dersetzungsguthabens für eigene Forde-
rungen.�

Das Präsidium des VdW saar kam 
am 14. August 2009 zu seiner ersten 
Sitzung nach der Sommerpause zu-
sammen.

Im Mittel-
punkt der Sit-
zung stand die 
Vorbereitung 
der nächsten 
Mitglieder-
versammlung 

des VdW saar, die am 25. September 
2009 im ATRIUM-Haus der Wirt-
schaftsförderung in Saarbrücken 
stattfindet. Außerdem wurde eine 
Reihe von Punkten im Zusammen-
hang mit der Weiterentwicklung des 
Verbandes diskutiert.

Präsidium tagte  
in Saarbrücken

VdW saar
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Verbände und Gremien

VdW Rheinland Westfalen, VdW südwest  
und VdW saar: Gemeinsame Termine 2009

Gremien/Ausschüsse/Arbeitskreise/Arbeitsgemeinschaften

Kooperationsausschuss Vier-Länder-Büro (VLB)  
	 Donnerstag, 19.11., 15.30 Uhr 	 Bonn

Arbeitskreis „Europa“ 
 	 Mi./Do., 07./08.10.	 Aachen

Tagungen/Veranstaltungen

Lärmminderungsplanung 
	 (i. V. m. Städtetage Hessen, Nordrhein-Westfalen,  
	 Rheinland-Pfalz und Saarland)  
	 Mittwoch, 09.12.	 Bonn

Veranstaltungsreihen

Aktuelles Steuerrecht 
π 	� 3. Tagung 2009 

Donnerstag, 19.11., 10.00 Uhr 	 Bochum

Aktuelles Mietrecht 
π 	� 2. Tagung 2009 

Mittwoch, 11.11., 10.00 Uhr 	 Bochum

Aktuelles Wohnungseigentumsrecht 
 	 �Mittwoch, 25.11., 10.00 Uhr 	 Koblenz

Technik in der Wohnungswirtschaft 
π 	� Technische Innovationen beim Bauen und Modernisieren 

Mittwoch, 11.11., 10.00 Uhr 	 Bochum

π 	� Austausch von Nachtstromspeicherheizungen 
Tagung noch nicht terminiert

Treffpunkt Hausmeister in der Wohnungswirtschaft 
π 	� 2. Treffpunkt 2009 

Fr./Sa. 30./31.10. 	 Bochum

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.

VdW südwest: Termine 2009
Gremien/Ausschüsse/Arbeitskreise/Arbeitsgruppen

Verbandsrat 
	� Montag, 28.09., 16.00 Uhr	 Fulda 

Dienstag, 08.12., 10.00 Uhr	 Frankfurt

Prüfungsausschuss 
	 Montag, 07.12., 15.00 Uhr	 Frankfurt

Fachausschuss für Genossenschaften 
	 Donnerstag, 19.11., 10.30 Uhr	 Bonn

Fachausschuss für Kapitalgesellschaften 
 	 Dienstag, 17.11., 10.30 Uhr	 Kaiserslautern

Fachausschuss für Hausbewirtschaftung 
	 Dienstag, 27.10., 10.00 Uhr	 Ludwigshafen

Fachausschuss für Recht 
	 Mittwoch, 28.10., 14.00 Uhr	 Oberursel

Fachausschuss für Steuern 
 	 Donnerstag, 08.10., 10.00 Uhr 	 Frankfurt

Fachausschuss für Planung und Technik 
 	� Dienstag, 17.11., 14.00 Uhr

Fachausschuss für Berufliche Bildung und Personalentwicklung 
	 Donnerstag, 03.09., 10.00 Uhr	 Frankfurt

Fachausschuss für Eigentum 
	 Mittwoch, 21.10., 10.00 Uhr	 Frankfurt

Fachausschuss für EDV und Organisation 
 	 Mittwoch, 25.11., 10.00 Uhr	 Frankfurt

Tagungen/Kongresse/Veranstaltungen

Verbandstag 
 	 Mo. – Mi., 28. – 30.09.	 Fulda

Immobilienwirtschaftliches Finanzierungsmanagement  
in der Finanzmarktkrise 
 	 Montag, 19.10.	 Frankfurt

Zukunft des Stadtumbaus West 
 	 (i. V. m. AWI-Hessen)  
	 Donnerstag, 29.10.	 Mainz

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.

VdW saar: Termine 2009
Gremien

Mitgliederversammlung 
	 Freitag, 25.09., 10.00 Uhr 	 Saarbrücken

Präsidium 
	 Freitag, 25.09., 9.00 Uhr	 Saarbrücken 
	 Donnerstag, 12.11., 10.00 Uhr	 Saarbrücken 
	 Freitag, 11.12., 11.30 Uhr	 Saarbrücken

Tagungen/Kongresse/Veranstaltungen

Pressekonferenz 
	 Donnerstag, 12.11., 11.30 Uhr	 Saarbrücken

Kundenorientierte Wohnungsabnahme und -übergabe 
	 Dienstag, 10.11., 9.30 Uhr	 Neunkirchen

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.
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Personalia / Jubiläen

40 Jahre in der Immobilienwirtschaft

Detlef Tuttlies, Vorstand der GAG Ludwigs-
hafen am Rhein AG, konnte im Rahmen 
eines Empfangs am 31. Juli 2009 in Lud-
wigshafen auf eine nunmehr 40-jährige 
immobilienwirtschaftliche Laufbahn zu-
rückblicken. Zu den Gratulanten zählten 

Detlef Tuttlies feierte außergewöhnliches Jubiläum 

neben der Oberbürgermeisterin und Auf-
sichtsratsvorsitzenden der GAG Dr. Eva 
Lohse zahlreiche Gäste aus der Wohnungs-
wirtschaft, unter ihnen Dr. Rudolf Ridinger, 
Verbandsdirektor des VdW südwest.

Tuttlies begann 1969 mit der Ausbildung 
zum Kaufmann in der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft in Mönchengladbach. 
Führungsaufgaben in der Immobilienwirt-
schaft nimmt der heute 56-Jährige seit mitt-
lerweile 22 Jahren wahr, dabei zunächst bei 
einer Genossenschaft in Mettmann und 
dann bei der GeWoGe in Aachen. 

Seit 2003 ist Detlef Tuttlies zunächst als 
kaufmännischer und seit 2006 als allei-
niger Vorstand bei der GAG in Ludwigsha-
fen tätig. Unter seiner Leitung wurde die 
GAG bereits fünf Mal für die Entwicklung 
und Umsetzung energetischer Projekte im 
Neubau bzw. in der Bestandssanierung 

Dr. Rudolf Ridinger gratuliert dem Jubilar.

ausgezeichnet und ein Mal im Bereich 
Stadtentwicklung. Im Jahr 2007 erhielt 
das Unternehmen den Sonderpreis für 
rheinland-pfälzische Unternehmen mit 
gesellschaftlichem Engagement (Corpo-
rate Citizenship).�

Am 30. Juni 2009 konnte der Ehrenvorsit-
zende des VdW südwest, Dr. Edgar Lenz, 
seinen 80. Geburtstag begehen. 

Der Jubilar kann 
auf eine lange 
Laufbahn in der 
Wohnungswirt-
schaft sowie auf 
v e r s c h i e d e n e 
Funktionen im 
Verband und in 
dem Verband 
nahe stehenden 
I n s t i t u t i o n e n 
zurückblicken. Nicht zuletzt auf Bundes-
ebene hat er sich in Fragen der Aus- und 
Weiterbildung engagiert. 

Aufgrund des Redaktionsschlusses dieser 
Ausgabe des VM wird über den Empfang 
des VdW südwest für Dr. Lenz in der  
nächsten Ausgabe des VM berichtet. �

Ehrenvorsitzender 
des VdW südwest 
wurde 80 Jahre

Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer eG, Speyer

Bürgermeister Hanspeter Brohm lobte die 
über 30-jährige Tätigkeit von Rainer Wie-
land, Vorstandsmitglied der Gemeinnüt-
zigen Baugenossen-
schaft Speyer, anläss-
lich der diesjährigen 
Vertreterversammlung 
am 16. Juni 2009 und 
würdigte in diesem 
Zusammenhang ins-
besondere die städte-
baulichen Aktivitäten 
der Wohnungsgenos-
senschaft.

„Sie haben die Bauge-
nossenschaft entschei-
dend geprägt“, sagte die Aufsichtsrats-
vorsitzende Elke Jäckle. In ihrer Laudatio 
zählte sie einige bedeutsame Bauvorhaben 
auf, die Wieland in dieser Zeit zu ver-
antworten hatte. Auch Vorstandskollege 
Michael Schurich brachte zum Ausdruck, 
dass vom Jubilar insbesondere der Wirt-
schaftlichkeit bei allen Maßnahmen wie 
Neubau, Instandhaltung, Modernisierung 

Silberne Ehrennadel des VdW südwest  
für Vorstandsmitglied Rainer Wieland

und energetische Sanierung besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Dr. Heinz Jürgen 
Schirduan, Prü-
fungsdirektor des 
VdW südwest, hob 
in seiner Laudatio 
insbesondere die 
Verdienste für den 
Verband hervor. So 
war Wieland nicht 
nur lange Jahre mit 
großem Engage-
ment dem Genos-
senschaftsgedan-
ken und dem sozi-

alen Miteinander verbunden, sondern hat 
seinen reichen Erfahrungsschatz – unter 
anderem im Bereich des heute so hochaktu-
ellen energetischen Bauens – viele Jahre als 
Ideengeber und stellvertretender Vorsitzen-
der des Fachausschusses für Planung und 
Technik weitergegeben. Schirduan zeichne-
te Rainer Wieland dafür mit der Silbernen 
Ehrennadel des Verbandes aus.�

Rainer Wieland (l.) nach der Auszeichnung 
mit der Silbernen Ehrennadel des VdW süd-
west durch Dr. Heinz Jürgen Schirduan

Jubiläen  
von Mitglieds
unternehmen 

Oktober 2009

100 Jahre

1. Oktober 2009 
Baugenossenschaft Gartenstadt eG, 
Ludwigshafen

Dr. Edgar Lenz
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Neubeginn von Verjährungsfristen 

Privates Baurecht

Die werkvertragliche Gewährleistungs-
frist kann durch schlüssiges Verhalten, 
insbesondere durch Ausführung von 
Nachbesserungsarbeiten, neu in Gang 
gesetzt werden, so das Oberlandesgericht 
(OLG) Frankfurt in einem Urteil vom  
25. August 2008.

Im vorliegenden Fall war eine Woh-
nungseigentümergemeinschaft mit dem 
Bauträger über die Berechtigung von 
Kostenvorschussansprüchen für die Be-
seitigung von Mängeln in Höhe von ca. 
45.000 Euro in Streit geraten.

Der Bauträger setzte sich vor und auch 
nach Ablauf der ursprünglichen Ge-
währleistungsfrist mit den behaupteten 
Mängeln auseinander und ließ diverse 
Nachbesserungen ausführen. Insbe-
sondere fand auch noch nach Ablauf 
der Gewährleistungsfrist zwischen den 

Parteien eine Nachbegehung statt. Auf-
grund dessen wurden vom Bauträger 
schriftliche Vorschläge zur Mängelbesei-
tigung vorgebracht und auch tatsächlich 
Arbeiten ausgeführt.

Fünf Jahre und sieben Monate nach Fer-
tigstellungsabnahme des Gemeinschafts-
eigentums leitete die WEG ein selbstän-
diges Beweisverfahren ein. Daraufhin 
lehnte der Bauträger weitere Mängelbe-
seitigungsmaßnahmen unter Berufung 
auf die abgelaufene Gewährleistungsfrist 
von fünf Jahren endgültig ab.

Das erstinstanzliche Gericht hatte die 
Verjährungseinrede des Bauträgers zu-
nächst durchgreifen lassen und die Kla-
ge abgewiesen. Das OLG Frankfurt hob 
dieses Urteil aber wieder auf und sprach 
der Eigentümergemeinschaft die Kosten-
vorschussansprüche in voller Höhe zu.

Nach Auffassung des OLG Frankfurt habe 
der Bauträger den Auftraggebern durch 
seine über den Gewährleistungsablauf hi-
nausgehende Bereitschaft zur Mängelbe-
seitigung sowie die Ausführung diverser 
Arbeiten signalisiert, dass eine Pflicht zur 
Mängelbeseitigung besteht und er dieser 
nachkommen wird. Durch schlüssiges 
Verhalten habe der Bauträger nach § 212 
Abs. 1 BGB die Gewährleistungsansprü-
che ausdrücklich anerkannt. Dadurch 
habe er einen Neubeginn der Verjährung 
in Gang gesetzt.

Neben der langjährigen Bereitschaft zur 
Nachbesserung sprachen vorliegend be-
sonders die gemeinsame Objektbegehung 
und die Ausführung von Arbeiten auch 
nach Ablauf der Gewährleistungsfrist für 
ein Anerkenntnis des Bauträgers (Urteil 
des OLG Frankfurt vom 25.08.2008,  
Az.: 16 U 200/07; IBR 2009, S. 143).

Mietrecht

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Ur-
teil vom 8. Juli 2009 entschieden, dass bei 
einer Mieterhöhung nach § 558 BGB die 
vertraglich vereinbarte Wohnfläche auch 
dann zugrunde zu legen ist, wenn die tat-
sächliche Wohnfläche zum Nachteil des 
Mieters eine geringere Größe aufweist. 

In dem betreffenden Mietvertrag war die 
Wohnfläche mit 55,75 m² angegeben. Die 
tatsächliche Wohnfläche betrug hingegen 
nur 51,03 m². Mit Schreiben vom 24. No-
vember 2006 hat die Klägerin von der 
Beklagten die Zustimmung zu einer Miet-
erhöhung von 360,47 Euro auf 432,56 
Euro entsprechend 7,76 Euro je m² ab dem 
1. Februar 2007 verlangt. Sie hat dabei die 
im Mietvertrag angegebene Wohnfläche 
von 55,75 m² zugrunde gelegt. 

Das Amtsgericht hat der auf Zustimmung 
zur begehrten Mieterhöhung gerichteten 
Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht 
hat die dagegen gerichtete Berufung der 

Mieterhöhung bei Flächenabweichung
Beklagten zurückgewiesen. Die Revision 
der Beklagten hatte keinen Erfolg. 

Der BGH hat entschieden, dass bei einem 
Mieterhöhungsverlangen nach § 558 BGB 
die im Mietvertrag angegebene Wohnflä-
che und nicht die geringere tatsächliche 
Wohnfläche zugrunde zu legen ist, wenn 
die Flächenabweichung nicht mehr als 
zehn Prozent beträgt.

In einem solchen Fall liegt die Abwei-
chung innerhalb der Toleranzgrenze für 
die Verbindlichkeit von Wohnflächenver-
einbarungen, wie sie der BGH auch für 
den Fall einer zum Nachteil des Vermieters 
wirkenden Flächenabweichung angenom-
men hat.

Die vertragliche Festlegung einer größeren 
als der tatsächlich vorhandenen Wohnflä-
che ist keine Vereinbarung, die zum Nach-
teil des Mieters von den Bestimmungen 
der §§ 557, 558 BGB über Mieterhöhungen 

abweicht und deshalb gemäß § 557 Abs. 4 
bzw. § 558 Abs. 6 BGB unwirksam wäre. 
Diese Schutzvorschriften betreffen nach 
Ansicht des BGH nur solche Abreden, 
welche die formellen oder materiellen Vo-
raussetzungen einer Mieterhöhung nach  
§ 558 BGB verändern. 

Mit der vertraglichen Festlegung auf eine 
bestimmte Wohnfläche haben die Par-
teien keine solche Vereinbarung getrof-
fen. Die mittelbare Wirkung einer Wohn-
flächenvereinbarung auf die Miethöhe 
soll nicht vom Schutzzweck dieser Be-
stimmungen erfasst werden. Erst bei ei-
ner Überschreitung der Erheblichkeits-
grenze von zehn Prozent ist es dem je-
wei ls  nachtei l ig  betroffenen Ver- 
tragspartner nicht mehr zumutbar, sich 
an dieser Vereinbarung festhalten zu las-
sen, und infolgedessen die tatsächliche 
Wohnfläche maßgeblich (Urteil des BGH 
vom 08.07.2009, Az.: VIII ZR 205/08, 
www.bundesgerichtshof.de).�
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschie-
den, dass bei einer unwirksamen Endreno-
vierungsklausel der Vermieter einem Erstat-
tungsanspruch ausgesetzt sein kann, wenn 
der Mieter im Vertrauen auf die Wirksam-
keit der Regelung vor dem Auszug Schön-
heitsreparaturen ausführt.

Die Kläger waren seit Mai 1999 Mieter 
einer Wohnung des Beklagten. Im Jahr 
2004 renovierten sie die Wohnung. Einige 
Zeit später kündigten sie das Mietverhält-
nis zum 31. Mai 2006. In der Annahme, 
dazu verpflichtet zu sein, nahmen sie vor 
Rückgabe der Wohnung eine Endrenovie-
rung vor. Sie sind der Auffassung, dass 
ihnen ein Ersatzanspruch für die durchge-
führte Endrenovierung zustehe, weil eine 
wirksame Verpflichtung zur Vornahme 
der Schönheitsreparaturen gar nicht be-
standen habe.

Mit der Klage machen die Kläger einen 
Ersatzanspruch in Höhe von 1.620 Euro 
(9 Euro/m² Wand- und Deckenfläche) gel-
tend. Das Amtsgericht wies die Klage ab. 
Das Berufungsgericht wies die Berufung 
der Kläger zurück. Die Revision der Kläger 
aber hatte Erfolg. 

Der BGH hat entschieden, dass ein Er-
stattungsanspruch der Kläger wegen un-
gerechtfertigter Bereicherung des Vermie-
ters in Betracht kommt, weil die Kläger 
nach ihrem Vorbringen die von ihnen 
vorgenommenen Schönheitsreparaturen 
aufgrund einer unwirksamen Endreno-
vierungsklausel und damit ohne Rechts-
grund erbracht haben (§§ 812 Abs. 1, 818 
Abs. 2 BGB). Der Wert der rechtsgrundlos 
erbrachten Leistung bemisst sich insoweit 
nach dem Betrag der üblichen, hilfsweise 
der angemessenen Vergütung für die aus-
geführten Renovierungsarbeiten.

Dabei muss allerdings berücksichtigt wer-
den, dass Mieter bei Ausführung von Schön-
heitsreparaturen regelmäßig von der im 
Mietvertrag eingeräumten Möglichkeit Ge-

Unwirksame Endrenovierungsklausel: 
Kostenerstattungsansprüche  
für Mieter möglich 

brauch machen, die Arbeiten in Eigenleis- 
tung zu erledigen oder sie durch Verwandte 
und Bekannte erledigen lassen.

In diesem Fall bemisst sich der Wert der 
Dekorationsleistungen üblicherweise nach 
dem, was der Mieter billigerweise neben 
einem Einsatz an freier Zeit als Kosten für 
das notwendige Material sowie als Vergü-
tung für die Arbeitsleistung seiner Helfer 
aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis 
aufgewendet hat oder hätte aufwenden 

müssen. Der Wert der erbrachten Leis-
tung ist durch das Gericht gemäß § 287 
ZPO zu schätzen. Im vorliegenden Fall 
ist aber noch zu klären, ob ein höherer 
Wert deshalb anzusetzen ist, weil nach 
dem Klägervortrag der Kläger beruflich 
als Maler und Lackierer tätig ist und die 
Durchführung der Schönheitsreparaturen 
damit möglicherweise Gegenstand seines 
in selbständiger beruflicher Tätigkeit ge-
führten Gewerbes war. 

Eine Ersatzpflicht auf der Grundlage eines 
Schadensersatzanspruchs hat der BGH 
dagegen verneint, weil dem Beklagten 
nach den gegebenen Umständen kein Ver-
schuldensvorwurf wegen der Verwendung 
unwirksamer Klauseln gemacht werden 
kann. 

Ebenso scheidet auch ein Aufwendungser-
satzanspruch aus einer Geschäftsführung 
ohne Auftrag aus. Der Mieter, der aufgrund 
vermeintlicher Verpflichtung Schönheitsre-
paraturen in der Mietwohnung vornimmt, 

führt damit kein Geschäft des Vermieters, 
sondern wird nur im eigenen Rechts- und 
Interessenkreis tätig. Denn mit der Vornah-
me der Schönheitsreparaturen will der Mie-
ter eine Leistung erbringen, die rechtlich 
und wirtschaftlich als Teil des Entgelts für 
die Gebrauchsüberlassung an den Mieträu-
men anzusehen ist (Urteil des BGH vom 
27.05.2009, Az.: VIII ZR 302/07, www.
bundesgerichtshof.de). 

Anmerkung

Die rechtliche Bedeutung und die Trag-
weite dieses Urteils kann erst dann ab-
schließend beurteilt werden, wenn die 
Entscheidungsgründe vom BGH veröf-
fentlicht werden. Bislang liegt das Urteil 
nur in Form der Pressemitteilung vor, die 
vorstehend wiedergegeben ist.

Der BGH widerspricht mit dieser Ent-
scheidung allerdings offensichtlich bishe-
rigen bereicherungsrechtlichen Grundsät-
zen, indem er den Wert der vom Vermieter 
herauszugebenden Bereicherungen nach 
den vom Mieter erbrachten Leistungen 
bzw. den vom Mieter geleisteten Aufwen-
dungskosten (Arbeitseinsatz, Material-
kosten und Helfervergütung) berechnet 
sehen will. Vielmehr wäre es nach allge-
meinen und bisher anerkannten berei-
cherungsrechtlichen Grundsätzen kon-
sequent gewesen, den Wert der heraus-
zugebenden Bereicherung anhand der 
Differenz im Mietwert der Räume mit 
und ohne Renovierung zu ermitteln. Aus 
diesem Grund ist die detaillierte Urteils-
begründung abzuwarten. 

Eine Aussage zu der erheblichen Frage, 
wann der Bereicherungsanspruch des Mie-
ters verjährt, hat der BGH augenscheinlich 
nicht treffen müssen. In Betracht kommen 
insoweit die kurze sechsmonatige Verjäh-
rungsfrist nach § 548 BGB oder die drei-
jährige Regelverjährungsfrist nach §§ 195 
BGB. Diese offene Frage wird der BGH 
zukünftig zu entscheiden haben.�
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sichtigt die SBV, diese Defizite zu beheben. 
Ihr Ziel ist es, bis zu 20 Prozent an Einspa-
rungen bei bereits energetisch optimierten 
Gebäuden zusätzlich zu realisieren.

Erreicht werden soll dies durch einen 
über ein Motorventil absperrbaren Hei-
zungsanschluss, der zusätzlich mit einem 
Wärmemengenzähler ausgestattet ist. Das 
Motorventil wird über ein Zeitprogramm 
automatisch oder per Hand auf- und zu-
gefahren.

Das Zeitprogramm befindet sich auf einem 
zentralen Regelgerät, das über die einge-
stellten Betriebszustände (An, Aus, Ab-
senk, Auto) die Temperaturen und den 
Wärmeverbrauch erfasst.

Über Internet werden diese Daten an die 
von envi entwickelte Datenbank DINOA 

Bei dem Thema Energieeinsparung wird die 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft vor 
große Herausforderungen gestellt. Nicht 
zuletzt die gerade verabschiedete Ener- 
gieeinsparverordnung (EnEV 2009) und 
wohl noch mehr die bereits angekündigte 
Energieeinsparverordnung 2012 verpflich-
ten die Hauseigentümer zu umfassenden 
Investitionen in ihre Bestände.

Die Wohnungsgenossenschaft Spar- und 
Bauverein Solingen eG (SBV) hat in den 
vergangenen Jahren, wie viele andere Woh-
nungsunternehmen in Deutschland auch, 
umfangreich in die Energieeinsparung im 
Gebäudebestand investiert. Hierbei hat 
sie immer wieder nach innovativen Lö-
sungen zur Optimierung energetischer 
Erneuerungsmaßnahmen gesucht und 
diese gerade auch unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten weitestgehend umsetzen 
können. 

Ausgangslage

Feststellen musste die SBV aber, dass Mie-
ter mit einer zentralen Heizungsanlage im 
Schnitt oft mehr Energie verbrauchen als 
Mieter in vergleichbaren Wohnungen mit 
einer eigenen Gastherme und, dass der 
Verbrauch gleichwertiger Wohnungen teil-
weise um mehr als 100 Prozent differiert.

Als Gründe für diesen Mehrverbrauch bei 
zentralen Heizungsanlagen stellte die SBV 
fest:

π � Mangelnde Anpassung des Heizbe-
triebes auf die individuellen Bedürf-
nisse.

π � Kein direkt erfahrbarer Erfolg bei Ein-
sparmaßnahmen, da nur einmal im Jahr 
abgerechnet wird.

π � Unzureichendes Controlling, mit dem 
Fehlfunktionen bzw. -einstellungen 
schnell beseitigt werden können.

Einsparziel von zusätzlich 20 Prozent

Mit dem von dem Wittener Ingenieurbüro 
envi GmbH entwickelten, betreuten und 
betriebenen Energieeinsparportal beab-

Spar- und Bauverein Solingen eG, Solingen

Energiesparportal für Mieter eingerichtet

Die Politik setzt zur Effizienzsteigerung der Heizenergie vor allem auf ordnungsrechtliche 

Ansätze, mit denen die energetischen Investitionen gesteigert werden sollen. Daneben 

gibt es in der Wohnungswirtschaft Pilotprojekte, die auf eine energetische Optimierung 

des Verbraucherverhaltens setzen. Die SBV Spar- und Bauverein Solingen eG hat ein 

solches Projekt gestartet, in dessen Mittelpunkt ein Mieterportal steht.

Die Startseite mit dem Raumbediengerät
Der tatsächliche Energieverbrauch
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Der Zugang zum  
Mieterportal



überhaupt Wärme benötigt. Über das Zeit-
programm kann er den Verbrauch entspre-
chend anpassen.

Darüber hinaus kann er den Erfolg von 
reduzierten Einstellungen erkennen und 
wird so zum Handeln motiviert.

Das Zeitprogramm

Auf dieser Oberfläche kann der Mieter den 
Regelbetrieb seiner Heizung individuell 
einstellen. Durch rote Balken werden hier 
beispielsweise die Belegungszeiten für ei-
nen berufstätigen Haushalt dargestellt, der 
neben der Nachtabsenkung auch am Tage 
mit reduziertem Heizbetrieb auskommen 
kann. Durch eine in der Regelung einge-
stellte Vorlaufzeit wird dafür gesorgt, dass 
die Wohnung zu den eingestellten Zeiten 
die gewünschte Wärme erreicht.

Das Portal bietet eine einfache Handha-
bung der Regelung an, die sich an den 
aus dem Internet bekannten Bedienfunk-
tionen orientiert. Per Mausklick stehen 
Eingabefelder für die Belegungszeiten zur 
Verfügung. 

Der spezifische Energiebedarf

Eine Bewertung seines Energieverbrauchs 
wird dem Mieter über einen spezifischen 
Verbrauchswert für seine Wohnung ermög-
licht. Dieser wird aus der Energiekennzahl 
und den Gradtagen abgeleitet. 

Ohne die Einzelheiten verstehen zu müs-
sen, wird auch dem Laien durch die gra-
fische Darstellung deutlich, wie weit der 
eigene Verbrauch (grüne Balken) vom Re-
gelwert (rote Linie) abweicht. Es wird dar-
gestellt, ob tendenziell mit Nachzahlungen 

oder Rückerstattungen am Jahresende zu 
rechnen ist.

Positive Zwischenbilanz 

Während der Testphase von Januar 2009 
bis März 2009 wurde das Mieterportal der 
SBV von einer ersten kleinen Mietergruppe 
getestet und bewertet. Nach dieser Laufzeit 
kann bereits eine positive Zwischenbilanz 
gezogen werden. Alle Anwender bestä-
tigten eine einfache Handhabung und die 
Mehrzahl konnte zur aktiven Nutzung mo-
tiviert werden.

Erste Auswertungen zeigen auch eine 
deutlich erkennbare Reduzierung des Ver-
brauchs gegenüber dem 24-Stundenbe-
trieb, wie er gewöhnlich bei Zentralhei-
zungen gegeben ist. 

Ein weiterer Beleg für das Interesse an dem 
System wird durch die Verbesserungsvor-
schläge deutlich, die von den Erstanwen-
dern gemacht wurden. Insbesondere zählt 
dazu der Wunsch nach einer individuell 
einstellbaren Heizgrenztemperatur, um 
den unterschiedlichen Behaglichkeitsemp-
findungen gerecht werden zu können.

Die erste Abrechnungsperiode wird De-
zember 2009 enden. Danach sind die ge-
nauen Erfolge zu messen. Bis dahin wer-
den die mit einem Investitionsvolumen 
von ca. 900 Euro pro Wohnung bisher 160 
ausgerüsteten Wohneinheiten auf ca. 250 
Wohneinheiten angewachsen sein.

übertragen und für die Mieter grafisch auf-
bereitet und bewertet. Zusätzlich wird den 
Mietern im Mieterportal die Eingabe von 
individuellen Nutzungszeiten ermöglicht.

Damit erhalten die Mieter nun Möglich-
keiten, die man sonst nur von komplexen 
Anlagen mit einer grafisch unterstützten 
Gebäudeautomation kennt. Mit dem Mie-
terportal ist es daher möglich, die Mieter 
zu einem energetisch optimaleren Heiz-
verhalten zu motivieren.

Das Mieterportal

Der Zugang zum Mieterportal ist pass-
wortgeschützt und erfolgt über die Home-
page der Wohnungsgenossenschaft www.
sbv-solingen.de. Durch das Passwort wird 
gewährleistet, dass jeder Mieter nur seine 
eigenen Informationen sehen und seine 
Einstellungen ändern kann.

Die Startseite

Auf der Startseite werden die aktuelle Ein-
stellung des Raumbediengerätes sowie die 
gemessenen aktuellen Daten dargestellt. 
Die grüne Leuchtdiode zeigt die Stellung 
des Wohnungsventils an (leuchtet = Ventil 
auf).

Auf der linken Seite werden die drei zur 
Verfügung stehenden Menüpunkte dar-
gestellt.

Der Verbrauch

Mit dieser Darstellung soll der Mieter an-
geregt werden, über seinen tatsächlichen 
Bedarf nachzudenken. Er kann erkennen, 
wann und wie viel Energie verbraucht 
wurde und prüfen, ob er zu diesen Zeiten 

Nähere Informationen bei Spar- und 
Bauverein Solingen eG  
Tel.: 0212 20660 
E-Mail: info@sbv-solingen.de

Der spezifische Energieverbrauch
Das persönliche Profil

Der tatsächliche Energieverbrauch
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„Gerade in einer Zeit, in der viel und kon-
trovers über die gesellschaftliche Verantwor-
tung und die Rolle von Unternehmen geredet 

wird, entspricht 
e s  u n s e r e m 
Selbstverständ-
nis ,  Rechen-
schaft abzulegen 

über unser Engagement in ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Hinsicht.“ Mit 
diesen Worten leitet der Vorstandsvorsit-
zende der bauverein AG, Dr.-Ing. Hans-Jür-
gen Braun, den ersten CSR-Bericht seines 
Unternehmens ein und beschreibt damit 
gleichzeitig den Kern von Corporate Social 
Responsibility: Wirtschaften unter dem Ge-
sichtspunkt ökonomischer, ökologischer 
und sozialer Nachhaltigkeit. 

Damit dies nicht lediglich ein inhaltslee-
res Lippenbekenntnis bleibt, hat man bei 
der bauverein AG mit dem CSR-Bericht 
klare Ziele definiert. Es soll ein Standard 
geschaffen werden, der sicherstellt, dass 
die tagtägliche Praxis im Unternehmen ein 
gelebter Beitrag zu einer ökonomisch, öko-
logisch und sozial nachhaltigen Entwick-
lung des Unternehmens und aller davon 
Betroffenen wird. 

Die Verpflichtung auf ökonomische, öko-
logische und soziale Nachhaltigkeit, so Dr. 
Braun, bedeute gleichzeitig eine Orientie-
rung auf langfristigen Werterhalt und Wert-
zuwachs. Diese Zielsetzung könne auch 

pean Housing Network (Eurhonet), einem 
aus insgesamt 24 Unternehmen der Woh-
nungswirtschaft bestehenden internationa-
len Netzwerk. 

Eurhonet betreibt diverse internationale 
Projekte und befasst sich u. a. mit der Ent-
wicklung eines Modells, bei dem Unterneh-
men über ihre Tätigkeit auf Grundlage von 
CSR-Kriterien berichten können. 

kurzfristige „Gewinnmaximierungsinteres-
sen“ berühren und diese möglicherweise in 
der Abwägung zurücktreten lassen. 

Rahmenbedingungen

Die bauverein AG, 1864 als Bauverein für 
Arbeiterwohnungen gegründet, vermietet 
frei finanzierte und öffentlich geförderte 
Wohnungen und entwickelt und vermark-
tet überdies seit mehr als 60 Jahren Ge-
werbeflächen. Heute bewirtschaftet die 
bauverein AG rund 18.000 Wohnungen 
in Darmstadt sowie Süd- und Mittelhessen 
und erwirtschaftete im Jahr 2008 mit ihren 
182 Beschäftigten einen Umsatz von 118,6 
Millionen Euro. Annähernd die Hälfte der 
eine Million Quadratmeter Wohnfläche der 
bauverein AG ist gefördert und somit sozi-
aler Wohnungsbau. 

Eurhonet und CSR

Grundlage für den vorgelegten CSR-Bericht 
der bauverein AG ist ein Modell des Euro-

bauverein AG, Darmstadt

Die bauverein AG, Darmstadt, hat am 23. Juni 2009 als erstes Unternehmen der deut-

schen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft einen Corporate Social Responsibility (CSR)-

Bericht vorgelegt. Im Rahmen einer internationalen Konferenz hat das Darmstädter 

Wohnungsunternehmen damit seine Anstrengung dokumentiert, die schwierige Dreiecks-

beziehung zwischen ökonomischem Erfolg, Umweltqualität und Sozialkapital langfristig 

und nachhaltig ausgewogen zu halten.

Corporate Social Responsibility (CSR)  
in der Wohnungswirtschaft

Auszug aus dem CSR-Bericht: Einkommen aus Aktivitäten, die an Stakeholder verteilt werden

Dr.-Ing. Hans-Jürgen Braun,  
Vorstandsvorsitzender der bauverein AG
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Projektschritt bei einer internen Analyse 
erhoben. 

Förderung der lokalen sozialen 
Ausgewogenheit

In der Kategorie „Förderung der lokalen 
sozialen Ausgewogenheit“ stellt der CSR-
Bericht beispielsweise fest, dass der Anteil 
der Mieter, die Sozialhilfe bzw. Unterstüt-
zung für ihre Mietzahlungen und Neben-
kosten erhalten, mit 8,15 Prozent über dem 
Anteil aus dem Vorjahr liegt. Der Anteil ist 
allerdings niedriger als noch im Jahr 2006, 
als der Anteil von Transferleistungsempfän-
gern noch bei 8,31 Prozent der Gesamtmie-
terschaft lag. 

Das besondere Augenmerk richtet die bau-
verein AG in dieser Kategorie auf die Be-
dürfnisse älterer und behinderter Mieter. 
Der Anteil senioren- und behindertenge-
rechter Wohnungen lag im Gesamtbestand 
daher im letzten Jahr auch bei 5,87 Prozent. 
Durch entsprechende soziale Initiativen 
und bauliche Maßnahmen soll dieser Anteil 
in den kommenden Jahren noch erhöht 
werden. 

Weitere CSR-Aspekte

Der CSR-Bericht gibt darüber hinaus aus-
führlich wieder, wie sich die bauverein AG

π � im Bereich des Umweltschutzes
π � bei der Förderung langfristiger ökono-

mischer Nachhaltigkeit
π � mit einer verantwortungsvollen Unter-

nehmens- und Personalführung

unter CSR-Aspekten positioniert hat. 

Fazit

Das Thema „Corporate Social Responsibili-
ty“ wird in der Wohnungswirtschaft bis dato 
zumeist unter dem Aspekt der Stadtren-
dite diskutiert. Der von der bauverein AG 
vorgelegte CSR-Bericht ist daher auch ein 
Beitrag zur Entideologisierung der Diskus-
sion um die Stadtrendite und gibt darüber 
hinaus Anregungen für andere Wohnungs-
unternehmen zur gleichzeitigen wirtschaft-
lichen, sozialen und umweltorientierten 
Steuerung. 

Gerade in Zeiten, in denen sich Einstel-
lungen von Verbrauchern und Öffentlich-
keit gegenüber Unternehmen zunehmend 
verändern, wird mehr und mehr deutlich, 
dass sich unternehmerische Anstrengungen 
nicht nur an ökonomischen Erfolgen orien-
tieren, sondern sich auch und insbesondere 
an Maßstäben gesellschaftlicher Verantwor-
tung messen lassen müssen. 

Die bauverein AG, Darmstadt, ist sich ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. 
Man hat sich eindeutig positioniert und 
wendet freiwillig klar formulierte CSR-Kri-
terien an – mit dem Ziel der ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. 

Eurhonet definiert dabei CSR als ein Projekt, 
bei dem Mitgliedsunternehmen freiwillig 
soziale und ökologische Aspekte in ihre ei-
genen Unternehmensaktivitäten in Zusam-
menarbeit mit allen Beteiligten integrieren 
und sich ihrer sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Verantwortung und einer 
ethisch korrekten Haltung gegenüber allen 
Angestellten bewusst sind. 

Gemeinsam mit den Teilnehmern im CSR-
Projekt im Netzwerk Eurhonet wurden 
Parameter entwickelt, welche die ökono-
misch, ökologisch und sozial nachhaltige 
Entwicklung eines Unternehmens, trotz 
nationaler Besonderheiten, mess- und so-
mit vergleichbar machen. Dazu wurden 
in einem intensiven und mehrjährigen 
Diskussionsprozess insgesamt 60 allge-
meingültige Indikatoren aus fünf verschie-
denen Bereichen erarbeitet, die das Grund-
gerüst für den CSR-Bericht der bauverein 
AG bilden. 

Um die erfolgreiche Operationalisierung 
der Indikatoren zu gewährleisten, ist um-
fangreiches und belastbares Datenmaterial 
notwendig. Dieses wurde in einem ersten 

Auszug aus dem CSR-Bericht: Reduzierung der CO2-Emissionen

Holzhofallee in Darmstadt nach der Modernisierung Das Projekt Grünzelle in der Büdinger  
Straße in Darmstadt

Nähere Informationen im Internet 
unter www.bauvereinag.de
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Vermögensbildungsgesetz

Das Bundesministerium der Finanzen hat 
auf seinen Internetseiten eine Zusammen-
fassung der beiden BMF-Schreiben zur An-
wendung des Fünften Vermögensbildungs-
gesetzes (BMF-Schreiben vom 27.04.2009) 
bereitgestellt. 

Das BMF-Schreiben vom 9. August 2004 
wurde durch das BMF-Schreiben vom 16. 
März 2009 geändert. Mit dem (nicht amt-
lichen) Schreiben vom 27. April 2009 hat 
das BMF nun eine zusammengeführte 
Fassung der beiden Texte im Internet un-
ter www.bundesfinanzministerium.de be-
reitgestellt.�

Anwendung des  
Gesetzes ab 2009 

Lohnsteuer

Nach dem Beschluss des Bundesfinanz-
hofs (BFH) vom 19. November 2008 sind 
die amtlichen Sachbezugswerte für die 
Gestellung von Mahlzeiten nur dann an-
zuwenden, wenn die Verpflegung auf eine 
gewisse Dauer gerichtet ist und im üb-
lichen Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 
als Teil des Arbeitslohns zur Verfügung 
gestellt wird.

Die Sachbezugswerte sollen keine An-
wendung finden auf die Gewährung von 
Mahlzeiten aus einmaligem Anlass. Auf-
wendungen für Mahlzeiten, die zur Be-
köstigung der Arbeitnehmer anlässlich 
einer Auswärtstätigkeit (Fortbildungs-
veranstaltung) abgegeben werden, sollen 

Mahlzeiten bei Auswärtstätigkeit 
mit den tatsächlichen Werten angesetzt 
werden.

Die Finanzverwaltung hat sich zur BFH-
Entscheidung, die zur bisherigen Hand-
habung abweicht, im BMF-Schreiben vom 
13. Juli 2009, IV C 5 - S 2334/08/10013, 
geäußert.

Danach sind die Rechtsgrundsätze des 
BFH-Beschlusses zwar über den ent-
schiedenen Einzelfall hinaus anwendbar. 
Es sei jedoch nicht zu beanstanden, wenn 
weiterhin nach den Regelungen in den 
Lohnsteuer-Richtlinien 2008 (R 8.1 Ab-
satz 8 Nummer 2 LStR 2008) verfahren 
wird. �

Zahlungen sind Arbeitslohn

Zusatzversorgungseinrichtungen

Mit Urteil vom 7. Mai 2009 (Az.: VI R 
8/07) hat der Bundesfinanzhof (BFH) ent-
schieden, dass Umlagezahlungen eines 
Arbeitgebers an die Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder (VBL), die 
dem Arbeitnehmer einen unmittelbaren 
und unentziehbaren Rechtsanspruch auf 
Zusatzversorgung gegen die VBL ver-
schaffen, im Zeitpunkt ihrer Zahlung zu 
Arbeitslohn führen.

Im Streitfall hatte ein Arbeitgeber vor 
dem Finanzgericht erfolgreich geltend 
gemacht, seine Umlagezahlungen an die 
VBL seien mangels Bereicherung des 
Arbeitnehmers nicht der Lohnsteuer zu 
unterwerfen, weil die Werthaltigkeit der 
Versorgungsanwartschaft zum Zeitpunkt 
der Umlagezahlungen unbestimmt sei, 
die Zahlungen keinen Einfluss auf die 
Höhe der Leistungszusage hätten und 
sie allein dazu dienten, die Auszah-
lungen an die gegenwärtigen Versor-
gungsempfänger zu finanzieren.

Der BFH war jedoch der Auffassung, 
dass es für den Arbeitslohncharakter 
von Zukunftssicherungsleistungen 
grundsätzlich nicht darauf ankomme, ob 
der Versicherungsfall bei dem begüns-

tigten Arbeitnehmer überhaupt eintritt 
und welche Leistungen dieser letztlich 
erhält. Für die Annahme von Arbeits-
lohn genüge es, dass eine zunächst als 
Anwartschaftsrecht auf künftige Versor-
gung ausgestaltete Rechtsposition des 
Arbeitnehmers jedenfalls bei planmä-
ßigem Versicherungsverlauf zu einem 
Anspruch auf Versorgung führt.

Ausgehend von diesen Rechtsgrundsätzen 
hat der BFH zudem mit Urteilen vom 7. 
Mai 2009 (Az.: VI R 16/07, VI R 5/08 und 
VI R 37/08) dazu Stellung genommen, 
welche einkommensteuerrechtlichen Fol-
gen beim Arbeitnehmer das Ausscheiden 
seines Arbeitgebers aus der VBL hat.

Dem Verfahren VI R 16/07 lag zugrunde, 
dass ein nach Ausscheiden des Arbeitge-
bers aus der VBL dort beitragsfrei weiter 
versicherter Arbeitnehmer statt einer 
Versorgungsrente eine niedrigere Ver-
sicherungsrente erhielt. Aufgrund einer 
Direktzusage bildete der Arbeitgeber zur 
Sicherung der zugesagten Gesamtversor-
gung ein Versorgungsguthaben, das er an 
den in Ruhestand getretenen Arbeitneh-
mer auszahlte. Der BFH sah in der vom 
Finanzamt nach § 34 des Einkommen-

steuergesetzes tarifbegünstigt besteuerten 
Einmalzahlung zusätzlichen Arbeitslohn. 
Bei einem außerplanmäßigen Wechsel 
des Durchführungswegs der Altersver-
sorgung komme keine Verrechnung von 
bereits als Arbeitslohn behandelten Um-
lagezahlungen mit vom Arbeitnehmer 
später erlangten Vorteilen in Betracht.

In den Verfahren VI R 5/08 und VI R 
37/08 hatte der BFH darüber zu ent-
scheiden, ob nach dem Ausscheiden des 
Arbeitgebers aus der VBL eine Rückzah-
lung von Arbeitslohn vorliegt, wenn der 
Arbeitnehmer wegen Nichterfüllung der 
Wartezeit einen Versorgungsanspruch 
gegenüber der VBL nicht mehr erdienen 
kann oder wenn der fortan beitragsfrei 
bei der VBL versicherte Arbeitsnehmer 
von einem Anspruch auf Versorgungs-
rente auf einen niedrigeren Anspruch auf 
Versicherungsrente zurückfällt. Nach An-
sicht des BFH führt der Umstand, dass 
sich Beiträge zur Finanzierung des Ver-
sicherungsschutzes des Arbeitnehmers 
nach Abweichungen vom planmäßigen 
Versicherungsverlauf nachträglich ganz 
oder teilweise nicht (mehr) als werthaltig 
erweisen, nicht zu negativen Einnahmen 
oder zu Aufwendungen des Versicherten.
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EK 02-Abgeltungsteuer

GmbH-Recht

Einzelne Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen, die nicht ausschüttungsorientiert 
sind, jedoch nicht die Voraussetzungen für 
die Beantragung der Altregelung haben, 
sind durch die EK 02-Abgeltungsteuer ge-
mäß § 38 KStG erheblich belastet. Dagegen 
wird geklagt.

Zwischenzeitlich ist für das Musterverfah-
ren in dieser Frage der Prozessvertreter 
beauftragt, der eine entsprechende Klage-
schrift vorbereitet. Die Oberfinanzdirektion 
Münster hat mit Verfügung vom 15. Juli 
2009 auf eine anstehende Musterentschei-
dung hingewiesen. Die Finanzämter wer-
den die übrigen Einsprüche ruhend stellen, 
bis im Musterverfahren entschieden ist. Ein 
Aktenzeichen liegt noch nicht vor. �

Eine GmbH kann eigene Gesellschaftsan-
teile erwerben. Dabei können sich steuer-
liche Fragen ergeben, beispielsweise, ob der 
Kaufpreis der eigenen Anteile einem Fremd-
vergleich standhält. Insbesondere kann die 
Finanzverwaltung auch thematisieren, ob 
der Erwerb eigener Anteile betrieblich oder 
gesellschaftsrechtlich veranlasst ist, d. h. 
ob aus dem Erwerb eigener Anteile eine 
verdeckte Gewinnausschüttung anzuneh-
men ist. 

Der Aufsatz von Dr. Uwe Hohage in „Der 
Betrieb“ 2009, S. 1.033 ff, „Erwerb eige-
ner Anteile, Einziehung, Aufstockung und 
vGA bei der GmbH“ beschäftigt sich mit 
der Thematik.

Musterverfahren  
eingeleitet

Erwerb  
eigener Anteile

Bei Interesse wird der Aufsatz 
von Jürgen Gnewuch 
Tel.: 0211 16998-28
E-Mail: j.gnewuch@vdw-rw.de  
oder Anke Kirchhof 
Tel.: 069 97065-138
E-Mail: anke.kirchhof@ 
vdwsuedwest.de zugeleitet.

Musterverfahren  
gegen einschränkende Gesetzesänderung 

Grundsteuererlass

Der Grundstückseigentümer kann bei 
der Kommune einen Grundsteuererlass 
beantragen, wenn in einem bestimmten 
Umfang ein Leerstand gegeben ist.

Der Grundsteuererlass gemäß § 33 
GrStG wurde durch das Jahressteuer-
gesetz 2009 neu gefasst. Danach ist 
Voraussetzung für einen Grundsteu-
ererlass die Minderung des Roher-
trages um mehr als 50 Prozent, und 
nicht wie früher mehr als 20 Prozent.

Die Finanzverwaltung Berlin informierte 
entsprechend durch Runderlass vom 21. 
Januar 2009, III D - G 1163 a - 1/2009, 
über die Änderung des § 33 GrStG und 
die Anwendung ab dem Erlassjahr 2008, 
nachdem das Jahressteuergesetz 2009 
im Bundesgesetzblatt am 24. Dezember 
2008 veröffentlicht wurde. 

Die Neufassung kommt quasi einer 
Abschaffung des Grundsteuererlasses 
gleich, da ein mehr als 50-prozentiger 

Leerstand eines Gebäudes selten gege-
ben ist.

In einer zwischenzeitlich eingelegten 
Musterklage wird begehrt, dass die 
Neuregelung noch nicht für den Ver-
anlagungszeitraum 2008 anwendbar 
ist. Die Änderung des § 33 GrStG in 
Artikel 38 des Jahressteuergesetzes 
2009 soll zwar nach der Anwendungs-
regelung mit Wirkung vom 1. Januar 
2008 in Kraft treten; dabei handele es 
sich aber um eine verfassungsrechtlich 
unzulässige, so genannte echte Rück-
wirkung. Diese Rückwirkung auf den 
Jahresbeginn 2008 sei unwirksam und 
die Neufassung mit der Erhöhung des 
Grenzbetrages der Rohertragsminde-
rung auf 50 Prozent somit nicht für 
den Veranlagungszeitraum 2008, son-
dern erst ab 2009 anzuwenden. 

Das Musterverfahren ist beim Ver-
waltungsgericht Arnsberg (Az.: 5 K 
1792/09) anhängig.

Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz

Einkommensteuerrecht

Durch das am 1. April 2009 in Kraft 
getretene Mitarbeiterkapitalbetei-
ligungsgesetz wurde der neue § 3 
Nr. 39 EStG eingeführt. Steuer- und 
sozialversicherungsfrei sind danach 
die unentgeltliche oder verbilligte 
Überlassung 

π � von Vermögensbeteiligungen im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 b und  
d – l und Abs. 2 des 5. Vermögens-
bildungsgesetzes am Unterneh-
men des Arbeitgebers (oder an 
einem Mitarbeiterbeteiligungs-
Sondervermögen),

π � aus einem gegenwärtigen Dienst-
verhältnis,

π � durch Gewährung zusätzlich zum  
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn,

π � wenn die Beteiligung allen Arbeit-
nehmern offen steht, die im Zeit-
punkt der Bekanntgabe des Ange-
botes mindestens ein Jahr in einem 
gegenwärtigen Dienstverhältnis  
zum Unternehmen stehen.

Steuerfrei sind max. 360 Euro pro Jahr. 
Maßgeblich ist der gemeine Wert der 
Beteiligung.

Für vor dem 1. April 2009 überlassene Be-
teiligungen i. S. d. § 19 a EStG a. F. kann  
alternativ diese Vorschrift bis einschließ-
lich dem Jahr 2015 angewandt werden.
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Mietrecht

Die neuen Regeln der Abgeltungsteuer 
sind grundsätzlich auf Kapitalerträge an-
zuwenden, die ab dem 1. Januar 2009 zu-
fließen. Auf die Kapitalerträge wird eine 
einheitliche Steuer von 25 Prozent erho-
ben. Darauf entfällt Solidaritätszuschlag 
von 5,5 Prozent sowie gegebenenfalls Kir-
chensteuer.

Die bisher geltende Bagatellregelung für 
Sichteinlagen mit einer Verzinsung von 
maximal einem Prozent ist ersatzlos weg-
gefallen. Dies hat zur Folge, dass ab 2009 
unabhängig von der Höhe der Verzinsung 
Abgeltungsteuer erhoben wird. Dies ist 
bedeutsam für die Verzinsung von Kauti-
onsguthaben von Mietern.

Die Zinsen aus den Kautionskonten 
fließen dem Mieter in dem Zeit-
punkt zu, in dem sie auf dem vom 
Vermieter eingerichteten Konto fäl-
lig werden. Diese sind vom Mieter 
zu versteuern.

Hinsichtlich der Mietkautionen 
gibt es verschiedene Fallgestal-
tungen:

π � Der Vermieter hat auf den Na-
men des Mieters ein Sparkonto 
eröffnet.

In diesem Fall hat das Kreditinstitut eine 
Steuerbescheinigung auf den Namen des 
Treugebers (Mieter) zu erstellen. Diese ist 
dem Mieter vom Vermieter zur Verfügung 
zu stellen.

π � Der Vermieter unterhält bei einem Kre-
ditinstitut ein Treuhandkonto, für das 
Kreditinstitut ist aber der Name des 
jeweiligen Treugebers (Mieter) nicht 
erkennbar.

In diesem Fall ist die Steuerbescheini-
gung auf den Namen des Kontoinhabers 
auszustellen mit dem Vermerk „Treuhand-
konto“. Auch hier hat der Vermieter dem 
Mieter die Steuerbescheinigung zur Verfü-
gung zu stellen. 

Mietkautionen  
und Abgeltungsteuer 

π � Die Mietkautionen mehrerer Mieter 
werden auf demselben Konto angelegt.

In diesem Fall ist der Vermieter verpflich-
tet, eine Erklärung zur einheitlichen und 
gesonderten Feststellung der Einkünfte 
aus Kapitalvermögen der Mieter abzuge-
ben. Aus Vereinfachungsgründen wird es 
regelmäßig akzeptiert, wenn der Vermieter 
dem Mieter eine Kopie der Steuerbeschei-
nigung zur Verfügung stellt sowie dem 
Mieter den auf ihn entfallenden anteiligen 
Kapitalertrag und die anteilige Kapitaler-
tragsteuer mitteilt.

π � Die Mietkautionen werden im Betriebs-
vermögen des Vermieters geführt.

Hier werden die Mietkautionen auf 
einem auf den Namen des Vermie-
ters lautenden Konto geführt und die 

Zinserträge zunächst vom Vermieter 
vereinnahmt. Im Gegenzug dazu 

werden dem Mieter Zinsen in Hö-
he eines festgelegten Zinssatzes 
gutgeschrieben.

Da es sich beim Vermieter nicht 
um ein Kredit- oder Finanzdienst-
leistungsinstitut handelt, hat der 
Vermieter bei Gutschrift der Zin-

serträge keine Abgeltungsteuer abzu-
ziehen. Private Zinsschuldner sind nicht 
abzugspflichtig.

Die Zinserträge sind vom Mieter zu ver-
steuern, deshalb hat der Vermieter dem 
Mieter die Höhe der erzielten Zinserträge 
mitzuteilen.

In allen genannten Fällen ist eine Mittei-
lung der Kapitalerträge an den Mieter auch 
aus dem Grund notwendig, weil auf diese 
Kapitalerträge ggf. Kirchensteuer zu ent-
richten ist. Wird die auf Kapitalerträge ent-
fallende Kirchensteuer nicht als Kirchen-
steuerabzug einbehalten, so ist der Kirchen-
steuerpflichtige zur Kirchensteuer zu 
veranlagen. Dazu hat er die einbehaltene 
Kapitalertragsteuer bzw. die erhaltenen Ka-
pitalerträge im Rahmen seiner Einkom-
mensteuererklärung anzugeben. �

Am 21. April 2009 fand bei der Sena-
torin für Finanzen der Freien Hanse-
stadt Bremen ein Fachgespräch zur 
Reform der Grundsteuer statt, an dem 
auch ein Vertreter des vdw Nieder-
sachsen Bremen teilnahm. 

Schon seit längerem bestehen Re-
formüberlegungen. Der Grundsteuer 
kommt besondere Bedeutung zu, 
da die Steuer zwar vom Eigentümer 
geschuldet wird, im Vermietungsfall 
jedoch vom Mieter zu tragen ist.

Der Bremer Reformvorschlag hat 
drei Ziele: 

π � Akzeptanz bei Grundstückseigen-
tümern und Mietern zu finden,

π � den Anforderungen des Bundes-
verfassungsgerichtes zu entspre-
chen,

π � eine kostengünstige Ermittlung 
der Bemessungsgrundlage zu er-
möglichen.

Bremen schlägt deshalb vor, die 
Grundsteuer auf der Basis von Ver-
kehrswerten zu erheben. Dazu sollen 
vorhandene Daten, insbesondere 
amtliche Kaufpreissammlungen in 
den Katasterverwaltungen, genutzt 
werden.

Es wurde eine Arbeitsgruppe von 
sechs Bundesländern konstituiert, an 
der u. a. auch Vertreter der Kataster-
verwaltungen mitwirken.

Es bleibt abzuwarten, ob es zu einem 
zeitnahen Gesetzesvorschlag kommt. 
Von besonderer Bedeutung ist, ob 
das Grundsteueraufkommen neutral 
bleibt und welche Verwerfungen bei 
der Grundsteuerhöhe innerhalb des 
Grundbesitzes eintreten.

Neuer  
Reformvorschlag

Grundsteuer
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Zum Fenster hinaus geheizt

Neue Heizung, gedämmte Fassade, gut iso-
lierter Keller: Über vieles wird beim Ener-
giesparen diskutiert und nachgedacht. Und 
natürlich auch über die Fenster, die ein ge-
waltiges Einsparpotenzial bieten.

Rund 340 der 560 Millionen Fenster in 
Deutschland bestehen noch aus Einfach-
verglasung, Kastenfenstern oder konventio-
nellem Isolierglas, so der Verband der Fens-
ter- und Fassadenhersteller in Frankfurt.

Am wirksamsten lassen sich Energiever-
luste vermeiden, indem alte Fenster gegen 
neue ausgetauscht werden. Heute sind Wär-
meschutzfenster aus zwei Scheiben Stan-
dard. Ihr Zwischenraum ist mit Edelgas, 
meist mit Argon, gefüllt. Darüber hinaus 
ist eine der Scheibenoberflächen mit einer 
nicht sichtbaren Metallschicht überzogen. 
Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) 
dieser Verglasungen liegt in der Regel bei 
0,9 bis 1,1 Watt pro Quadratmeter und Kel-
vin (W/m²K). Oft wird er auch als Ug-Wert 
bezeichnet: der U-Wert für das Glas. Noch 
besseren Wärmeschutz bieten Dreifachver-
glasungen und Mehrfachbeschichtungen.

Viele Hersteller stellen solche Ug-Werte 
des Glases in den Vordergrund. Doch auch 

340 Millionen Verglasungen in Deutschland veraltet 
der Rahmen zählt. Er besteht aus Holz, 
Kunststoff, Aluminium oder Materialkom-
binationen. Man kann nicht generell sagen, 
dass eines dieser Materialien besser ist als 
das andere. Besonders energiesparend sind 
speziell gedämmte Rahmen oder solche mit 
Mehrkammerprofilen.

Für den Bauherrn ist dabei der so genannte 
Uf-Wert (U für das Fenster) entscheidend. 
Je geringer der Unterschied zwischen den 
beiden U-Werten ist, umso günstiger ist 
dies aus bauphysikalischer 
Sicht. Bei großen Fenstern 
macht der Rahmen natürlich 
einen kleineren Flächenanteil 
aus als bei kleinen Fenstern. 
Glasteilende Sprossen wir-
ken dabei wie ein Rahmen.

Das bloße Vergleichen von 
Ug- und Uf-Werten verschiedener Fenster 
nützt also nicht viel. Am aussagekräftigsten 
ist der Gesamtwert des Fensters, der mit 
Uw bezeichnet wird. Er darf bei Modernisie-
rungen gemäß Energieeinsparverordnung 
derzeit maximal 1,7 W/m²K betragen.

Beim Einbau des Fensters muss die zwi-
schen Rahmen und Mauerwerk entstehende 

Fuge so klein wie möglich sein. Bauschaum 
darf zwar mittlerweile wieder angewandt 
werden, ist jedoch nicht elastisch und passt 
sich Temperaturschwankungen nicht an. 
Die Abdichtung sollte mit dauerelastischem 
Dichtstoff wie komprimiertem Dichtungs-
band vorgenommen werden und innen 
dampfdicht sein.

Im Idealfall werden die Fenster ausge-
tauscht, wenn die Fassade saniert wird. 
Dann können sie von vornherein in der 

Dämmebene angeordnet und 
alle Anschlüsse optimal aus-
geführt werden. In der Praxis 
erfolgen Sanierungen jedoch 
oft nur schrittweise.

Dadurch ergibt sich ein Pro-
blem: Wenn die Fenster er-
neuert werden, die Fassade 

jedoch erst später eingeplant ist, ist die 
Oberfläche der Fenster im Raum meist 
wärmer als die der Wand. Gleichzeitig fällt 
die bisherige unfreiwillige Lüftung durch 
Fugen weg. Damit besteht die erhöhte Ge-
fahr, dass sich Raumfeuchte an den Außen-
wänden zum Beispiel in Ecken sammelt 
und dort den Nährboden für Schimmel 
bildet.�

Neues aus dem Normenwerk

Der erschienene Kommentar zur DIN EN 
14351-1 Fenster und Türen bietet Experten 
aus Technik und Recht auf 300 Seiten Un-
terstützung beim praktischen Umgang und 
der richtigen Auslegung.

Zahlreiche Diskussionen 
in der Praxis zeigen, dass 
die Anwendung der DIN 
EN 14351-1 viele Detailfra-
gen aufwirft und eine 

Auslegungshilfe in Form eines Kommen-
tars notwendig ist. Fachtechnik und juris-
tische Aspekte werden kommentiert, um 
beide Seiten und deren Wechselwirkungen 
zu berücksichtigen. Die rechtlichen Fragen 
werden vertieft erörtert, um die Zusam-
menhänge von Produktnorm, Bauordnung 
und Bauproduktengesetz zu erläutern.

Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften 

Die europäische Produktnorm ermöglicht 
eine europaweite, einheitliche Festlegung 
der Eigenschaften und Leistungsklassen 
sowie der erforderlichen Prüfungen und 
Nachweise. Hersteller, Verarbeiter und 
Planer erhalten mit dieser Produktnorm 
die Grundlage für eine leistungs- und 
funktionsorientierte Planung, Ausschrei-
bung und Bewertung von Fenstern und 
Außentüren. Die Nachweise können durch 
Prüfung, Berechnung und Tabellenwerte 
geführt werden.

Das CE-Zeichen bringt gravierende Ver-
änderungen in der Bewertung der Bau-
teile, der Erklärung der Konformität und 
der werkseigenen Produktionskontrolle. 
Hersteller, Verarbeiter, Planer und Sach-
verständige müssen dabei wichtige Fra-

gen beantworten: Welche Nachweise sind 
gefordert? Wie werden die Kennwerte er-
mittelt? Was muss geprüft werden? Wie 
erfolgt die Kennzeichnung? Wie sieht die 
werkseigene Produktionskontrolle aus? 
Welche Rechte, Pflichten und Risiken be-
stehen?

Der Normtext ist im Kommentar vollstän-
dig enthalten und wird durch zahlreiche 
Tabellen, Bilder und Beispiele anschaulich 
und praxisnah erläutert. Verweise auf über 
225 Normen, Gesetze und Fachregeln wer-
den auszugsweise als Volltext zitiert. Der 
Anwender erhält somit alle erforderlichen 
Informationen in einem Werk und benö-
tigt für den Umgang mit der Produktnorm 
keine zusätzlichen Normen oder Regel-
werke.�
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Fort- und Weiterbildungsangebote

Seminare Oktober 2009

01.10.2009 Hannover Der Vermietungsprozess:  
Wo hakt es? Was kann man verbessern?

Prof. Dr. Matthias Neu

01.10.2009 Bochum Lesen und verstehen eines Geschäftsberichtes am Beispiel  
einer Genossenschaft

Kerstin Bonk

01./02.10.2009 Hamburg Seminarreihe Bilanzsicherheit,  
Modul 3: Lagebericht, Planungswesen, BAB, Controlling

Mitarbeiter der Prüfungs
abteilung des VNW

05.-07.10.2009 Hannover Vorbereitungslehrgang für die IHK-Prüfung der Immobilien-
kaufleute im Bereich „Spezielle Betriebswirtschaftslehre“

Heike David

06.10.2009 Hamburg Messetraining Jana Lux
06.10.2009 Wiesbaden Bautechnik für Kaufleute Ursula Grohnert
06.10.2009 Bochum Erfassung schwieriger Buchungsfälle Heinz Buschkühler
07.10.2009 Rostock Aktuelle Mietrechtsprechung Rainer Maaß
07.10.2009 Schwerin Schimmel durch Armut Johannes Zink
07.10.2009 Frankfurt Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz –  

Umsetzung in die Praxis
Mitarbeiter des VdW südwest 
und der Domizil-Revision AG

07.10.2009 Wiesbaden Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung des  
gemeinschaftlichen Wohnungseigentums aus kaufmännischer 
und rechtlicher Sicht

Horst Griesmayr

07.10.2009 Bochum Aktuelles Mietrecht in der Praxis Ulf P. Börstinghaus
08.10.2009 Wiesbaden Einstieg ins Maklergeschäft Stephan Schlocker
12./13.10.2009 Hannover Vorbereitungslehrgang für die IHK-Prüfung der Immobilien-

kaufleute im Bereich „Rechnungswesen“
Heike David

13.10.2009 Wiesbaden Verkaufstraining für die Immobilienbranche Barbara Lindermann
14.10.2009 Hannover Vorbereitungslehrgang für die IHK-Prüfung der Immobilien-

kaufleute im Bereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
Heike David

14.10.2009 Wiesbaden Modernisierungsmanagement von A–Z Xaver Braun 
Manfred A. Bucksch  
Nele Rave 
Michael Werdich

15.10.2009 Hannover Simulierte Abschlussprüfung im Anschluss an die Vorberei-
tungslehrgänge für die IHK-Prüfung der Immobilienkaufleute

Heike David

15.10.2009 Wiesbaden Konfliktmanagement zwischen deutschen und  
nicht-deutschen Mietern

Haluk Kaya

19.10.2009 Hannover Ortstermin zur Schimmelberatung: Beschwerdeeingang – 
Schadensaufnahme – Lösungsstrategien

Johannes Zink

20.10.2009 Hannover EnEV 2009 – Welchen Mehraufwand bedeuten die  
verschärften Anforderungen?

Sven Simon

20.10.2009 Hannover Kundenorientierung und Beschwerden unserer Kunden Marion Rehahn
20.10.2009 Mainz Sozialer Wohnungsbau Manfred A. Bucksch
21.10.2009 Wiesbaden Mietminderung Nele Rave
22.10.2009 Hannover Basiswissen für eine erfolgreiche Ausbildung:  

Die Grundlagen des Immobilienmarketings
Ines Manzel
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22.10.2009 Wiesbaden EnEV 2009 – sowie weitere neue Rechtsregelungen und ihre 
Handhabung in der Praxis

Beate Massa

23.10.2009 Hannover Bauschäden:  
Vermeiden – Erkennen – Analysieren – Regulieren

Egbert Gelfert

26.10.2009 Hannover Projektmanagement für Veranstaltungen –  
Von der ersten Idee zur erfolgreichen Veranstaltung

Melanie Botzki

26.10.2009 Bochum Azubi-Tage im EBZ – Verhalten am Telefon Robert Montau
27.10.2009 Bad Bramstedt Aktuelle Mietrechtsprechung Rainer Maaß
27.10.2009 Hannover Aktuelles Arbeitsrecht Dr. Michael Worzalla
27.10.2009 Wiesbaden Feuchtigkeitsschäden Ursula Grohnert
27.10.2009 Bochum Kommunikation mit schwierigen Mietern Robert Montau
27.10.2009 Bochum Forderungsmanagement –  

Erfolgreiche Strategien, um Mietrückstände zu vermeiden
Prof. Dr. Matthias Neu

28.10.2009 Hannover Aktuelles Mietrecht in der Praxis und neueste BGH-Urteile Ulf P. Börstinghaus
28.10.2009 Mainz Corporate Governance – Gutes Benehmen im Unternehmen; 

verantwortungsbewußte Unternehmensführung
Prof. Dr. Klaus W. Slapnicar

28.10.2009 Bochum Wohnungsabnahme Detlef Wendt

29.10.2009 Hamburg Umgang mit suchtgefährdeten Menschen Angela Krieter
29.10.2009 Wiesbaden Interne Revision Oliver Schultze
29.10.2009 Bochum Grundlagen der Betriebskostenabrechnung Volker Ziaja
29./30.10.2009 Hamburg Steuern in der Wohnungswirtschaft Volkmar vom Hofe
30.10.2009 Bochum Ausgewählte Probleme im WEG –  

Sondernutzungsrechte, Kostenverteilungsschlüssel
Detlef Wendt

Für Fragen zu Veranstaltungen stehen zur Verfügung:

• �in Bochum:  
Claudia Bovenschulte  
Telefon 0234 9447- 510

• �in Düsseldorf, Frankfurt 
und Saarbrücken: 
Dr. Gerhard Jeschke  
Telefon 0211 16998-25

• �in Hannover: 
Karsten Dürkop 
Telefon 0511 1265- 126

• �in Hamburg, Lübeck,  
Neumünster, Rostock  
und Waren: 
Andreas Daferner  
Telefon 040 52011-218

Fortbildung „Immobilen-Ökonom/in (GdW)“ novelliert

Nach den erfolgreich abgeschlossenen 
Novellierungen der beruflichen Erstaus-
bildung „Immobilienkauffrau/Immobilien-
kaufmann“ und der Fortbildung „Immobi-
lienfachwirtin/Immobilienfachwirt“ wurde 
auch die Fortbildung „Immobilien-Ökono-
min (GdW)/Immobilien-Ökonom (GdW)“ 
überarbeitet. 

Der Rahmenlehrplan wurde insbesonde-
re mit Blick auf die Fachwirteausbildung 
dahingehend überprüft, Dopplungen zu 
vermeiden und eine saubere Abgrenzung 
zu erreichen. So soll die Fortbildung die 
Teilnehmer dazu befähigen, erste Manage-

Erste Aufgaben im Management 
mentaufgaben zu übernehmen. Damit 
wird mit diesem Lehrgang der höchste 
nicht-akademische Abschluss erreicht und  
er bildet die Nahtstelle zwischen Fortbil-
dung und Studium. 

Der Rahmenstoffplan gliedert sich in fol-
gende Handlungsfelder:

π � Finanzierung und Controlling
π � Immobilien- und Baumanagement
π � Marktorientierung und Vertrieb
π � Managementmethodik
π � Unternehmens- und Personalorgani-

sation

π � Wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen

Daneben ist eine Studienarbeit zu ferti-
gen. 

Der Lehrgang umfasst 480 Stunden, wo-
bei die Akademien Absolventinnen und 
Absolventen der Fachwirteausbildung bis 
zu 240 Stunden anerkennen können. Die 
neue Verordnung soll nach entsprechender 
Beschlussfassung durch den GdW-Vor-
stand in seiner September-Sitzung am  
1. Oktober 2009 in Kraft treten. �
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Zertifikatslehrgang „Geprüfte/r Immobilienfachwirt/in (IHK)“

Die Südwestdeutsche Fachakademie der 
Immobilienwirtschaft (SFA) in Wiesbaden 
bietet mit dem IHK-Zertifi-
katslehrgang „Geprüfte/r Im-
mobilienfachwirt/in (IHK)“ 
die Voraussetzung für einen 
Aufstieg in Führungs- und 
Leitungsfunktionen in der 
Immobilienwirtschaft.

Der Lehrgang geht berufsbegleitend über 
drei Semester und beginnt am 18. Septem-

Qualifiziertes Know-how in der Immobilienwirtschaft 

ber 2009. Der Unterricht findet jeweils 
Freitagnachmittag und Samstagvormittag 

in Wiesbaden statt. 

Teilnehmer mit Berufserfah-
rung in den unterschiedlichen 
Sparten der Immobilienwirt-
schaft haben die Möglichkeit, 

ihr Fachwissen aufzufrischen, zu vertiefen 
und zu erweitern. Dozenten der jeweiligen 
Fachgebiete vermitteln praxisorientiert die 
grundlegenden rechtlichen, technischen 

und immobilienwirtschaftlichen Kennt-
nisse sowie Management-Know-how. 

Der Erwerb der Ausbilder-Eignungsprüfung 
ist integraler Bestandteil des angebotenen 
Studienkonzeptes.

Nähere Information bei der SFA 
Tel.: 0611 379756
Internet: www.sfa-immo.de
E-Mail: info@sfa-immo.de

EBZ Campus-Fest

Im Rahmen des traditionellen Campus-
Festes hat das EBZ – Europäisches Bil-
dungszentrum der Woh-
nungs- und Immobilien-
wirtschaft am 26. Juni 
2009 in Bochum 381 Absol- 
venten des Berufskollegs 
verabschiedet. 

Traditionell fand im Rah-
men der Verabschiedung auch die Ehrung 
der Jahrgangsbesten für die schulischen 
Leistungen und der besten Absolven-

381 Absolventen des Berufskollegs verabschiedet 

tinnen und Absolventen der so genannten 
„Bochum-Prüfung“ statt, die vom Vorsit-

zenden des Fördervereins 
Aus- und Fortbildung im 
EBZ, Hubert Scharlau, 
vorgenommen wurde. Der 
Förderverein hatte wieder 
Geldpreise in Kombinati-
on mit Buchpreisen zur 
Verfügung gestellt. 

Aus Mitgliedsunternehmen des VdW 
Rheinland Westfalen wurden geehrt: für 

die besten Schulleistungen mit der Note 
„1,0“ Linda Olschowka und Maike Rothwei-
ler (beide Allbau AG, Essen), Hendrik San-
der (Gemeinnütziger Spar- und Bauverein 
Friemersheim eG, Duisburg), Lucia Pitro-
naci und Philip Rother (beide Deutsche 
Annington GmbH, Bochum) sowie für die 
beste Bochum-Prüfung Lucia Pitronaci 
(Deutsche Annington GmbH, Bochum) 
und Daniel Krause (VBW Bauen und Woh-
nen GmbH, Bochum). �

Nähere Informationen im Internet  
unter www.ebz-business-school.de 
oder telefonisch unter 0234 9447-606.

EBZ Business School

Am 12. Oktober 2009 startet das Winter-
semester in der Bochumer EBZ Business 
School. 

Um bei steigendem Bedarf an hochqualifi-
ziertem Nachwuchs auf Bachelor- und Ma-
sterniveau im Wettbewerb um die besten 
Talente bestehen zu können, bietet die 
EBZ Business School drei von der FIBAA 
– Internationale Agentur zur Qualitätssi-
cherung und Akkreditierung von Studien-
gängen und Institutionen – akkreditierte 
Studiengänge an:

π � Der „Master of Arts Real Estate Ma-
nagement“ ist ein branchenorientierter 

Wintersemester startet 
Abschluss, der speziell für die Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft und 
die immobilienwirtschaftlichen Unter-
nehmensbereiche anderer Branchen 
entwickelt wurde.

π � Der „Bachelor of Arts Real Estate“ 
qualifiziert für mittlere Führungspo-
sitionen in Wohnungsunternehmen, 
einer Hausverwaltung, einem Makler-

unternehmen, bei einem Bauträger 
oder einem international tätigen Im-
mobilienkonzern.

π � Der „Bachelor of Arts Business Admi-
nistration“ qualifiziert für Fach- und 
Führungsaufgaben in Unternehmen 
aller Branchen. Eine Spezialisierung ist 
möglich für die Immobilienwirtschaft, 
für Non-Profit-Organisationen oder in-
ternationales Management.
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Dagmar Reiß-Fechter (Hrsg.)

Die komplexen kirchlichen Rahmenbe-
dingungen sowie die Kenntnis der inner-
kirchlichen Strukturen und Prozessabläufe 
veranlassten das Evangelische Siedlungs-
werk in Deutschland und seine Mitglieds-
unternehmen im Jahre 2004, das Projekt 
„Kirchliches Immobilienmanagement“ zu 
starten. 

An 16 Pilotprojekten wurde untersucht, 
welche Kerninformationen kirchliche Ent-
scheidungsträger zur Beurteilung ihrer 
Immobilien brauchen. Die Erfahrungen 
aus den Pilotprojekten und die erkennbare 
Absicht der Kirchen hin zu effektiverer 
Immobilienverwaltung haben das Evan-
gelische Siedlungswerk in Deutschland in 
Zusammenarbeit mit der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und der Grund-
stückskommission der evangelischen Kir-
chen veranlasst, ein Kompetenz-Netzwerk 
rund um die kirchliche Immobilie zu 
knüpfen und dort vorhandenen Sachver-
stand zu bündeln. 

Die Kirche besitzt unzählige Immobilien. 
Ihre Unterhaltung, Nutzung und Verwal-
tung unterliegen besonderen Vorausset-
zungen. Mit den anvertrauten Gütern ist 
nachhaltig und wirtschaftlich umzugehen. 

Kirchliches Immobilienmanagement 
Der vorliegende 
Leitfaden bietet 
als Standard-
w e r k  e i n e n 
Ge s a m t ü b e r-
blick über den 
aktuellen Stand 
des kirchlichen 
I m m o b i l i e n -
managements. 
E i n i g e  T h e -
menbereiche: 
Kirchliches Immobilienmanagement 
(Ecclesiastic Real Estate Management), 
Bewertung und Bilanzierung, Portfolio-
analyse, Marketingfragen, Rechtsfragen, 
Miet- und Nutzungsverträge, Betriebskos-
ten, Bestandspflege und Erhaltung, Um-
welt- und Energiemanagement, Versiche-
rungsfragen.

Dagmar Reiß-Fechter (Hrsg. für 
das Evangelische Siedlungswerk in 
Deutschland und die Evangelische 
Kirche in Deutschland), Kirchliches 
Immobilienmanagement, Wichern-
Verlag GmbH, Berlin, 2009, 490 S., 
ISBN 978-3-88981-277-3, 39,50 Euro 

Helmuth Venzmer (Hrsg.)

Mehr als 20 aus-
gewählte Beiträ-
ge zum Thema 
„Bauphysik und 
Bausanierung“, 
dem Motto der 
1 9 .  H a n s e a -
tischen Sanie-
rungstage 2008 
in Heringsdorf, 
b e l e u c h t e n 
dieses hochkom-
plexe Thema von allen Seiten.

Die Beiträge widmen sich den Schwer-
punkten Bautenschutz, Holzschutz, Bau-
konstruktion und Raumklima sowie Hei-
zung und Gebäudeausrüstung.

Bauphysik und Bausanierung 
Neben dem Umgang mit Vorhandenem 
geht es um neue Beurteilungsmetho-
den in der Altbausanierung, den Bear-
beitungsstand der DIN 18195 und ihren 
Bezug zur Deutschen Anwendungsnorm 
DIN 20000-202. Dabei wird eine stärkere 
Einbindung naturwissenschaftlich-tech-
nischer Erkenntnisse in die Bausanierung 
angestrebt.

Helmuth Venzmer (Hrsg.), Bauphysik 
und Bausanierung, 19. Hanseatische 
Sanierungstage vom 13. bis  
15. November 2008 im Ostseebad  
Heringsdorf/Usedom, in: Forum  
Altbausanierung 3, 280 S.,  
Fraunhofer IRB Verlag 2009,  
ISBN 978-3-8167-7673-4, 48 Euro

Gottwald / Löwer (Hrsg.)

Der demografische Wan-
del als gesellschaftliches 
Phänomen ist in der brei-
ten gesellschaftlichen Dis-
kussion angekommen. Das 
Statistische Bundesamt 
hat verschiedene Varianten 
der Bevölkerungsvorausbe-
rechnung vorgelegt, die bei 
vorsichtigen Schätzungen 
auf eine Gesamtabnahme 
der Bevölkerung von mindestens fünf Mil-
lionen Menschen bis 2030 hindeuten.

Aktuell werden daher bundesweit gesamt-
gesellschaftliche Effekte und Handlungs-
möglichkeiten diskutiert. Geographie 
und Planung, Politik- und Sozialwissen-
schaften haben zudem im großen Umfang 
wissenschaftliche Arbeiten zum Thema 
vorgelegt. Angesichts der großen Band-
breite des sozialen und demografischen 
Wandels und der – vor allem räumlich – 
differenzierten Effekte von Schrumpfung, 
Internationalisierung und Alterung er-
scheint die Aufnahme in den Kommunen 
und Regionen jedoch bislang verhalten. 

Die Arbeitsgemeinschaft Angewandte Geo-
graphie Münster will daher mit dem vor-
liegenden Band die Debatte um den demo-
grafischen Wandel im Raum für die Praxis 
bilanzieren und strukturieren sowie ausge-
wählte kreative Handlungsmöglichkeiten 
vorstellen, auch in Feldern, die bislang we-
nig thematisiert wurden. Mit getragen wird 
das Projekt von der NRW.BANK. 

Demografischer 
Wandel –  
Handlungsansätze 
in Stadt und Region 

Marc Gottwald/Markus Löwer 
(Hrsg.), Demografischer Wandel 
– Herausforderungen und Hand-
lungsansätze in Stadt und Region, 
Arbeitsgemeinschaft Angewandte 
Geographie Münster e. V., Arbeitsheft 
40, 2009, 15 Euro. Bestellung möglich 
unter Fax: 0251 8330025, 
E-Mail: aag@uni-muenster.de
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Peter Dietrich

In Zeiten enger wer- 
dender finanzieller 
Spielräume ist es für 
Wohnungsunterneh-
men noch wichtiger 
geworden, sich mit 
den Komplexen Füh-
rung und Steuerung 
eingehender zu be-
fassen.

Der Autor des Buches betrachtet Führung 
und Steuerung unter den Aspekten Ef-
fizienz und Mitarbeitermotivation. Eine 
effiziente, die Mitarbeiter motivierende 
Führung und Steuerung umfasst aus sei-
ner Sicht zwei wesentliche Komponenten: 
Personalführung und Controlling. Con-
trolling wird dabei als Hilfsmittel zur Un-
terstützung der Unternehmensführung 
verstanden und als Planung, Steuerung 

Führung und Steuerung von Wohnungsunternehmen 

und Kontrolle der Un-
ternehmenstätigkeit 
definiert.

Der erste Abschnitt 
des Buches befasst 
sich mit den verschie-
denen Aspekten des 
menschlichen Ver-
haltens. Dargestellt 
werden die Aspekte 

Persönlichkeitseigenschaften, Motive, So-
zialisation sowie die jeweilige Situation, 
in der das Verhalten auftritt. Aus diesen 
Überlegungen können Schlüsse gezogen 
werden, wie Mitarbeiter zu motivieren sind 
bzw. welcher Führungsstil in diesem Zu-
sammenhang erfolgversprechend ist.

Der zweite Abschnitt des Buches stellt 
eine grundlegende, auf die Immobilien-

Peter Dietrich, Führung und Steue-
rung von Wohnungsunternehmen,  
2. Aufl. 2009, 288 S.,  
Hammonia-Verlag, Hamburg,  
ISBN 978-3-87292-308-0,  
34,80 Euro

wirtschaft zugeschnittene Controlling-
Konzeption vor. Das Planungs- und Kon-
trollsystem schlägt den Bogen vom Port-
foliomanagement über integrierte Bilanz-, 
Wirtschafts- und Finanzplanung bis hin 
zum Risikomanagement.

Nach einer Analyse der Führungsrealität 
in Wohnungsunternehmen im dritten Ab-
schnitt ist der vierte Abschnitt des Buches 
Schlussfolgerungen im Hinblick auf eine 
effiziente Führung und Steuerung von 
Wohnungsunternehmen gewidmet. 

Zukunft der Rechtsform Genossenschaft 

Freitag / Fröhlich / Ott / Peemöller

Im Heft 
2/2009 der 
zfgG „Zeit-
schrift für 
das gesamte 
Genossen-
schaftswe-
sen“ ist eine 
Diskussion 
mit Uwe 
Fröhlich, 
Präsident des 
BVR Bundes-

verband der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken, Lutz Freitag, Präsident 
des GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men, und Dr. Eckhard Ott, Vorstandsvor-
sitzender des DGRV Deutscher Genos-
senschafts- und Raiffeisenverband, 
dokumentiert. Die Diskussion fand im 
Januar 2009 zum Thema „Zukunft der 
Rechtsform Genossenschaft“ statt. 

Die von Prof. Dr. Volker H. Peemöller, 
Mitherausgeber der zfgG, moderierte 
Diskussion befasste sich mit den The-
men:

π  �Wahrnehmung von Genossen-
schaften in der Öffentlichkeit

π  �Zukünftige Aufgabenfelder für Ge-
nossenschaften

π  �Entwicklung der Verbandslandschaft
π  �Auswirkungen der GenG-Novelle 

2006 auf die zukünftige Entwicklung 
von Genossenschaften

π  �Die Auswirkungen der Finanzkrise 
auf die zukünftige Entwicklung der 
Genossenschaften

π  �Zukünftige Herausforderungen für 
Genossenschaftsbanken

π  �Zukünftige Herausforderungen für 
Wohnungsgenossenschaften

π  �Zukunftsperspektiven

Freitag betonte mit Blick auf die Zu-
kunftsperspektiven, dass das genossen-
schaftliche Wohnen an Bedeutung zu-
nimmt, weil die Wohnform zunehmend 
an Attraktivität gewinnt: „Insgesamt bin 
ich davon überzeugt, dass Wohnungs-
genossenschaften aufgrund ihrer hohen 
Innovationsfähigkeit sowie ihrer sta-
bilen Struktur sehr gute Zukunftschan-
cen haben.“

Zukunft der Rechtsform Genossen-
schaft, in: Zeitschrift für das gesamte 
Genossenschaftswesen (zfgG), Band 
59, Heft 2/2009, S. 79 ff. Der Artikel 
kann bei Dr. Gerhard Jeschke 
Tel.: 0211 16998-70,  
E-Mail: g.jeschke@vdw-rw.de 
abgerufen werden.
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Für Sie gelesen

Stoffels/Trommer (Hrsg.)

Die erfolgreiche 
Weiterentwick-
lung der Städte 
und Gemeinden 
in Deutschland 
wird auch davon 
abhängen, dass 
es gelingt, raum- 
bzw. regionsbe-
zogen zu denken 
und zu arbeiten 
und bei der Pla-

nung nicht in Gemeindegrenzen zu erstar-
ren. Das Land Nordrhein-Westfalen ist seit 
vielen Jahren engagiert, regionale Prozesse 
„von unten“ zu initiieren, und hat mit den 
„Regionalen“ ein beispielhaftes Format ge-
schaffen. 

Die Montag Stiftung Urbane Räume gAG 
in Bonn unterstützt die „Regionale 2010 
KölnBonn“ und engagiert sich für den un-
längst begonnenen Prozess der „Regionale 
2013 Südwestfalen“.

Das vorliegende Buch soll den Menschen, 
der Politik, der Kultur und der Wirtschaft 
mit Hilfe von großartigen Luftbildern die 
Augen öffnen für eine Region, die von der 
Soester Börde über Mark und Hochsauer-
land bis zum Siegener und Wittgensteiner 
Land reicht und sich zu einem gemein-
samen Raum finden möge. 

Dazu gehört am Anfang das Erkennen 
und Kennenlernen, dazu muss innere Be-
reitschaft kommen. Unterstützen kann 
und sollte man dies mit Engagements von 
innen und von außen und eben gerade 
auch mit privatem Einsatz. Dazu möchte 
die Montag Stiftung Urbane Räume „an-
stiften“. 

Südwestfalen in  
Luftaufnahmen 

Angela Kock, Die Genossenschafts-
idee heute, IfG Münster, Münstersche 
Schriften zur Kooperation, Band 83, 
2008, 325 S., ISBN 978-3-8322-7810-6, 
29,80 Euro

Angela Kock

Genossenschaften haben eine lange und 
erfolgreiche Tradition. Jeder Vierte ist in 
Deutschland Mitglied einer Genossen-
schaft. Die Autorin des Buches geht der 
Frage nach, ob die konstituierenden Merk-
male von genossenschaftlichen Koopera-
tionen vor dem Hintergrund der aktuellen 
Entwicklungen und Rahmenbedingungen 
wettbewerbsfähig sind.  

Dabei geht die Autorin von vier Mega-
trends aus:

π  �Zunehmende Bedeutung von Wissen 
und Informationen, 

π  �Steigender Internationalisierungsgrad,
π  �Wertewandel in Verbindung mit der 

demographischen Entwicklung, 
π  �Stärkere Ausprägung der Dienstleis-

tungsorientierung.

Im Zusammenhang mit Kundenbindung 
kommt aus der Sicht der Autorin der Mit-
gliedschaft in Genossenschaften ein Allein-
stellungsmerkmal zu, da die Leistungen 
exklusiv für die Mitglieder sind und die 

Die Genossenschaftsidee heute 
Mitgliedschaft nicht 
auf Dritte übertragen 
werden kann.

Die Analyse kommt 
zu dem Ergebnis, 
dass gerade die Kom-
bination ihrer konsti-
tuierenden Merkmale 
die Stärke der genos-
senschaftlichen Or-
ganisationsform ausmacht. Dabei wird 
insbesondere die Wahl geeigneter Kom-
munikationsinstrumente und -strategien 
sowohl nach außen in die Öffentlichkeit 
als auch nach innen zu den Mitgliedern 
wesentlich dazu beitragen, dass die Poten-
ziale der genossenschaftlichen Kooperati-
onsidee erkannt und genutzt werden.

Michaela Stoffels/Sigurd Trommer 
(Hrsg. im Auftrag der Montag Stif-
tung Urbane Räume gAG, Bonn), 
Das fliegende Auge. Südwestfalen in 
Luftaufnahmen von Hans Blossey, 
Katholische Akademie Schwerte, 
2008, 93 S., ISBN 978-3-927382-64-0, 
19,90 Euro

Anton Maas (Hrsg.)

Aus Anlass des 60. Geburts-
tages von Professor Gerd 
Hauser, dem „Vater des Ener-
giepasses“, sind in der vor-
liegenden Festschrift in An-
erkennung seines Werkes 38 
Beiträge zusammengestellt. 
Sie umfassen die gesamte 
Thematik der Wärme- und 
Energieübertragung im Ge-
bäudebereich.

Das breite Spektrum ist 
in die Abschnitte Energieeffizienz, Be-
haglichkeit und Materialien gegliedert. 
Behandelt werden z. B. baukonstruktive 
Fragestellungen beim Sonnenschutz, 
computersimulierte Raumklimamodel-
le, denkmalpflegerische Aspekte bei der 
energetischen Sanierung, Probleme der 
Schallübertragung im Verkehr sowie die 
bauphysikalische Bewertung von Materi-
alien der Gebäudehülle.

Umweltbewusstes Bauen
Darüber hinaus wird die ak-
tuelle Diskussion zum ener-
giesparenden Bauen im Hin-
blick auf die Perspektiven und 
Strategien der Klimapolitik in 
Deutschland wiedergegeben.

Die Bandbreite der Beiträge 
aus Forschung und Praxis zei-
gen anschaulich, dass sich die 
Bauphysik in den letzten Jahr-
zehnten aus einer Nischenposi-
tion heraus hin zu einer umfas-

senden Disziplin entwickelt hat.

Anton Maas (Hrsg.), Umweltbe-
wusstes Bauen. Energieeffizienz –  
Behaglichkeit – Materialien,  
Festschrift zum 60. Geburtstag von 
Gerd Hauser, 622 S., Fraunhofer IRB 
Verlag, 2008, ISBN 978-3-8167-7576-8, 
69 Euro
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Panorama

Quelle: Statistisches Bundesamt

Aktueller Zahlenspiegel	 7/2009

Rahmendaten zur Wohnungswirtschaft in Deutschland

Bevölkerung
     (Inländerkonzept)

1. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Bevölkerungsstand (1.000 Einwohner) 82.180 82.000 -0,2 %

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen
Veränderung gegen Vorjahr
auf Basis der Preise von 2000

1. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Mrd. EUR; in jeweiligen Preisen preisbereinigt

Bruttoinlandsprodukt (Mrd. EUR)
dar.: �Bauinvestitionen (Anlageinvestitionen Bauten) 

dar.: Wohnbauten

608,0
54,3
30,9

577,1     
51,3     
28,7     

-6,1 %     
-7,8 %     
-8,9 %     

Verbraucherpreisindex
(2005 = 100)

Juni Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Verbraucherpreisindex aller privaten Haushalte 107,6     107,1 -0,5 %     

Mietpreisindex
(2005 = 100)

Juni Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Wohnungsmiete (einschl. Nebenkosten) insgesamt
Wohnungsmiete (inkl. Miete von Eigentumswohnungen) 
      Altbauwohnungen
      Neubauwohnungen

103,5
103,5
104,2
103,4

104,6
104,6
105,4
104,5

+1,1 %
+1,1 %
+1,2 %
+1,1 %

Index der Mietnebenkosten
(2005 = 100)

Juni Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Wasserversorgung
Müllabfuhr
Abwasser
Andere Nebenkosten

103,4
103,3
103,0
105,6

105,2
103,4
104,1
107,0

+1,7 %
+0,1 %
+1,1 %
+1,3 %

Index der Energiekosten
(2005 = 100)

Juli Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Strom
Gas
Flüssige Brennstoffe
Feste Brennstoffe
Zentralheizung/Fernwärme

118,4
126,6
170,5
107,7
126,6

126,6
129,8
102,0
112,4
136,1

+6,9 %
+2,5 %

-40,2 %
+4,4 %
+7,5 %

Baupreisindex (2005 = 100)
(ohne Umsatzsteuer)

2. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Bauleistungen (Neubau) am Wohngebäude 
      Rohbauarbeiten
      Ausbauarbeiten

108,7
109,4
108,1     

109,7
109,7
109,8     

+0,9 %     
+0,3 %     
+1,6 %     

Baulandpreise
(in EUR je qm)

4. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Kaufwerte für baureifes Bauland (EUR je qm) 
      Geschäftsgebiet
      Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt
      Wohngebiet
      Industriegebiet
      Dorfgebiet

131,48
248,99
278,54
135,46
34,64
41,28    

132,80
334,28
172,79
144,76

31,94
44,44    

+1,0 %     
+34,3 %     
-38,0 %     
+6,9 %     
-7,8 %     
+7,7 %     

Index des Auftragseingangs im Baugewerbe
(Wertindex 2005 = 100)1

April Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Hoch- und Tiefbau 
      Wohnungsbau

125,8
94,5

113,9
105,4

-9,5 %
-11,5 %

Wohnungsbaugenehmigungen Januar bis April Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Genehmigungen insgesamt (einschl. Bestandsmaßnahmen)
dar.: �Wohnungen (Neubau) in Einfamilienhäusern 

Wohnungen (Neubau) in Zweifamilienhäusern 
Wohnungen (Neubau) in Mehrfamilienhäusern 
davon: �Eigentumswohnungen 

Mietwohnungen

57.123
24.296

5.034
19.013
10.438

8.575

50.573
21.585
4.478

17.490
8.984
8.506

-11,5 %
-11,2 %
-11,0 %
-8,0 %

-13,9 %
- 0,8 %

Wohnungsbaufertigstellungen Januar bis Dezember Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Fertigstellungen insgesamt (einschl. Bestandsmaßnahmen)
dar.: �Wohnungen (Neubau) in Einfamilienhäusern 

Wohnungen (Neubau) in Zweifamilienhäusern 
Wohnungen (Neubau) in Mehrfamilienhäusern 
davon: �Eigentumswohnungen 

Mietwohnungen

182.315
78.698
15.998
61.131

33.066
28.065

155.820
78.885
17.484
54.615
30.371

24.244

-14,5 %
+ 0,2 %
+ 9,3 %
-10,7 %
- 8,2 %

- 13,6 %

1	Das Statistische Bundesamt hat die Basis auf 2005 geändert.

Aus dem 
Statistischen Bundesamt

Die Wohnsituation privater Haushalte  

Alle fünf Jahre werden im Rahmen der 
Einkommens- und Verbraucherstichpro-
be des Statistischen Bundesamtes private 
Haushalte zu ihrer Ausstattung mit Ge-
brauchsgütern, zu ihrer Vermögensbildung, 
ihren Ein- und Ausgaben sowie zu ihrer 
Wohnsituation befragt. Letztere bilden eine 
statistische Grundlage für Aussagen zum 
Lebensstandard in Deutschland.

Erhoben werden Angaben zum Wohn-
verhältnis im Eigentum, zur Miete, Un-
termiete oder mietfrei, zum Alter des 
bewohnten Gebäudes, zur Art des Wohn-
gebäudes, zur Größe, zum Heizsystem 
und zur verwendeten Heizenergieart so-
wie zum Vorhandensein von Zweit- und 
Freizeitwohnungen sowie von Garagen 
und Stellplätzen. 

Wohnverhältnis: Miete vor Eigentum

56,8 % der deutschen Haushalte lebten zu 
Beginn des Jahres 2008 zur Miete. Damit 
hat sich dieser Wert weiterhin gegenüber  
den Vorjahren reduziert (1993: 61 %, 2003: 
57 %). Der Anteil an Wohneigentum ist 
mit 45,7 % in Westdeutschland weiter-
hin höher als in Ostdeutschland, wo er 
32,5 % beträgt – sich aber seit 1993 kon-
tinuierlich steigert. Im Detail zeigt sich, 
dass das Wohnverhältnis oftmals mit der 
Haushaltsgröße zusammenhängt: Ein- 
und Zweipersonenhaushalte waren mehr-
heitlich Mieterhaushalte (mit nur 24,4 % 
bzw. 47,6 % Eigentumsquote). Ab einer 
Haushaltsgröße von drei Personen über-
wiegt das Leben im Eigentum (57,2 %). 
Bei steigender Personenzahl steigt auch 
die Eigentumsquote. 

Ein weiterer Zusammenhang besteht zu 
den Haushaltstypen. Alleinlebende und 
Alleinerziehende wohnen überwiegend 
zur Miete, Paare mit Kindern vermehrt 
im eigenen Heim. Dabei steigt die Eigen-
tumsquote mit der Anzahl der Kinder  
(1 Kind: 51,1 %, 2 Kinder: 67,3 %, 3 und 
mehr Kinder: 70,1 %). 

Mehr Informationen in: Statistisches 
Bundesamt (2009), Wirtschaft und 
Statistik 5 / 2009, S. 449-473,  
Wiesbaden©GdW
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Wir sind eine im Jahre 1920 gegründete Wohnungsbaugenossenschaft. Unser Immobilienbestand umfasst 1850 Wohnungen und 
300 Garagen. Daneben verwalten wir nach WEG 45 Eigentümergemeinschaften mit insgesamt 695 Objekten. Wir sind aktiv in 
Neubau-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Kleinere Instandhaltungen erledigt der eigene Hausmeisterbetrieb. 

Im Rahmen der Nachfolge suchen wir für alsbald, spätestens zum 01.01.2010, einen

Vorstand (m/w)
der mit einem hauptamtlichen Technischen Vorstand und einem weiteren nebenamtlichen Vorstand die Genossenschaft führt. 
Wir erwarten Erfahrung in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (Studium und/oder Fachausbildung) mit fundierten  
Kenntnissen im Finanz- und Rechnungswesen und Mietrecht, sowie positive Einstellung zum Genossenschaftsgedanken.  
Hohes Engagement, Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamorientierung werden vorausgesetzt.

Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung erbitten wir vertraulich an.

Herrn Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Quarz
BAUGENOSSENSCHAFT VIERNHEIM eG
Mozartstraße 15, 68519 Viernheim – Postfach 1330



Mietertreue.
Wer einmal da ist, der möchte 
für immer bleiben.

WRW. Mietermanagement.

Wohnungswirtschaftliche Treuhand
Rheinland-Westfalen GmbH

Kanzlerstraße 2 • 40472 Düsseldorf
Tel. 02 11/95 99-0 • Fax 02 11/95 99-168
info@wrw.org • www.wrw.org

Geschäftsstelle Hamburg: 
Holstenkamp 1 • 22525 Hamburg

Geschäftsstelle Dresden:
Rankestraße 35 • 01139 Dresden
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